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19.10.23 Die VaOS unterstützt die Beschwerde eines Therapeuten gegen einen zweiten 

Nichtanerkennungsentscheid des SRK mit einem Gutachten der Europarechts-
Expertin Prof. Astrid Epiney (Anhang 10) 

 
06.02.24 Artikel im «Beobachter»:  «Schweizer Osteopathen kämpfen um ihre Existenz» 
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In aller Kürze: Worum geht es? 
 
Die Osteopathie ist eine manuelle Untersuchungs- und Behandlungsmethode, welche im 19. 
Jahrhundert von dem amerikanischen Arzt Andrew Taylor Still entwickelt wurde. 
 
In der Schweiz gilt der Beruf der OsteopathInnen seit 2016 neu als gesetzlich anerkannter 
Gesundheitsberuf. Das neue Gesundheitsberufegesetz (GesBG) sowie das zugehörige 
Ausführungsrecht sind am 1. Februar 2020 in Kraft getreten (Bundesamt für Gesundheit BAG, 
2020). Die Übergangsfrist läuft bis zum 1. Februar 2025. 
 
Diese Entwicklung geht mit einer Akademisierung des Berufes und einer Integration in das 
Gesundheitssystem einher. Vor 2014 existierte in der Schweiz kein Studienangebot, 
OsteopathInnen wurden an Privatschulen ausgebildet. 
2014 startete an der Hochschule für Gesundheit in Fribourg der erste Studiengang und bringt für 
die französische Schweiz ca. 25 Absolvierende pro Jahr auf den Markt. Letztes Jahr (2023), 
startete an der FFHS in Zürich der erste Studiengang der Deutschschweiz. 
 
In den Jahren, in welchen es noch keine akademische Ausbildung in der Schweiz gab, wich eine 
ganze Generation von Personen ins Ausland aus und verfügt somit über einen Titel «Master of 
Science» aus dem nahen Ausland (Deutschland, Österreich...). Obwohl in jenen Ländern bereits 
seit vielen Jahren umfangreiche Studienangebote bestehen, ist die Disziplin der Osteopathie 
dort teilweise (noch) nicht als Beruf reguliert. 
 
Um in der Schweiz eine Berufsausübungsbewilligung gemäss der neuen Gesetzgebung zu 
erhalten, muss eine Anerkennung des ausländischen Titels durch das SRK erfolgen. Jedoch 
stellt sich das SRK auf den Standpunkt, ausländische Diplome nicht anerkennen (und auch 
nicht deren Inhalt überprüfen und vergleichen) zu können, weil «die juristischen 
Voraussetzungen», also die Regulierung des Berufes in jenen Ländern auf Bundesebene, fehlen 
würden. Für Personen, deren Dossier vom SRK abgelehnt wurde, gibt es zur Zeit keinerlei 
Weiterbildungsmöglichkeit, um so eine Anerkennung zu erreichen. Mehrere Gerichtsverfahren 
sind aktuell hängig. 
 
Da eine Berufsausübungsbewilligung ab dem 1. Feb 2025 für die Tätigkeit in eigener fachlicher 
Verantwortung notwendig ist, laufen nun betrogene OsteopathInnen Gefahr, ihre 
Existenzgrundlage zu verlieren. Darüber hinaus haben viele Kantone ihre Gesundheitsgesetze 
über die Anforderungen des GesBG hinaus verschärft und verlangen auch für die Tätigkeit unter 
fachlicher Aufsicht (als Angestellte), die Anerkennung des SRK. Auch Krankenkassen schränken 
die Abrechnungsnummern mehr und mehr ein, welche von TherapeutInnen unter fachlicher 
Aufsicht zur Verrechnung ihrer Arbeit benutzt wurden. 
 
Die Folgen sind verheerend: In Zeiten des Fachkräftemangels wird seit Jahren 
praktizierenden, krankenkassenanerkannten, international bestens ausgebildeten 
OsteopathInnen aus rein bürokratischen Gründen der Stecker gezogen. Fachpersonen, 
welche für PatientInnen, Praxen und den Berufsstand in der Deutschschweiz unverzichtbar 
sind. 
 
Liste der ParlamentarierInnen, die bisher Unterstützung signalisierten: 
Bircher Martina martina.bircher@parl.ch, Ettlin Erich erich.ettlin@parl.ch, Gapany Johanna 
johanna.gapany@parl.ch, Germann Hannes hannes.germann@parl.ch, Gutjahr Diana 
diana.gutjahr@parl.ch, Häberli-Koller Brigitte Brigitte.Haeberli@parl.ch, Hurni Baptiste 
baptiste.hurni@parl.ch, Leonore Porchet leonore.porchet@parl.ch, Roduit Benjamin 
benjamin.roduit@parl.ch, Silberschmidt Andri andri.silberschmidt@parl.ch, Wasserfallen Flavia 
flavia.wasserfallen@parl.ch 
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NZZ am Sonntag, 10.12.2024 online 

Osteopathen kämpfen um Anerkennung 

Die Kantone und das Rote Kreuz lehnen ihre 
ausländischen Diplome ab. Nun wehren sich 
die Betroffenen mit Gutachten und 
Gerichtsprozessen. 

Georg Humbel 10.12.2022, 21.03 Uhr 

 

Obwohl er einen Masterabschluss einer 
europäischen Hochschule hat, darf Daniel 
Piller nicht als selbständiger Osteopath 
arbeiten. (Bern, 9. Dezember 2022) 

Janosch Abel 

Daniel Piller sagt, er sei besser ausgebildet als 
die meisten in der Schweiz praktizierenden 
Osteopathen. Er hat Physiotherapie studiert 
und sich danach fünf Jahre lang 
berufsbegleitend zum Osteopathen 
ausgebildet. Er hat einen Masterstudiengang 
an der Fachhochschule Innsbruck 
abgeschlossen. Trotzdem darf er nicht als 
selbständiger Osteopath tätig sein. Damit ist er 
kein Einzelfall: Dutzenden Berufsleuten ist es 
genau gleich ergangen. 

Osteopathie ist eine alternativmedizinische, 
junge Behandlung. Sie wird auch als «sanfte 
Chiropraktik» beschrieben. Osteopathen 
behandeln den Patienten mit den Händen und 
können bei Nacken- oder Rückenschmerzen 
Erfolge erzielen. «Ich habe früh an die 

Akademisierung geglaubt», erzählt Daniel 
Piller. Weil es 2010 hierzulande keinen 
Masterstudiengang gab, hat er sich an der 
Fachhochschule Innsbruck eingeschrieben und 
Kosten und Aufwand auf sich genommen. 

Ungeprüft abgewiesen 

Bis heute hat sich das nicht gelohnt. Piller 
kämpft seit zehn Jahren dafür, dass seine 
Ausbildung überhaupt inhaltlich überprüft 
wird. Als er 2012 mit dem druckfrischen 
Abschluss zurückkam, war noch die 
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) für die 
Anerkennung zuständig. Doch ausgerechnet in 
diesem Jahr veränderte die GDK die 
Bedingungen. Plötzlich war er trotz 
Masterdiplom nicht einmal mehr für die 
Eignungsprüfung zugelassen und hätte vorher 
zahlreiche Kurse absolvieren müssen. 

Piller und andere Abgewiesene gründeten in 
ihrer Verzweiflung einen eigenen Verband: die 
Vereinigung akademischer OsteopathInnen 
Schweiz mit heute 125 Mitgliedern. Sie hofften 
damals drauf, dass mit dem neuen 
Gesundheitsberufegesetz alles besser werde. 
Seit 2020 ist die Zulassung der Osteopathen 
nun neu geregelt. Die Anforderungen sind 
hoch: Osteopathen benötigen einen 
Masterabschluss. 

Doch obwohl Piller und seine Mitstreiter 
Masterdiplome haben, geht der Streit weiter. 
Ihre Papiere stammen aus dem Ausland. Und 
für die Anerkennung von ausländischen 
Diplomen ist das Schweizerische Rote Kreuz 
(SRK) zuständig. Das SRK nimmt diese 
Aufgabe für Gesundheitsberufe schon lange im 
Auftrag des Bundes war. Seit 2020 ist das SRK 
neu auch für Osteopathinnen zuständig. Als 
der erste von Pillers Mitstreitern sein Diplom 
der Fachhochschule Innsbruck einreichte, 
folgte die grosse Enttäuschung. Das Rote Kreuz 
trat nicht einmal auf das Gesuch ein und 
schickte das Dossier zurück. 

Das SRK erklärt den Entscheid wie folgt: «Wir 
haben das intensiv abgeklärt und kamen zum 
Schluss, dass es sich nicht um eine 
reglementierte Ausbildung handelt», so Marc 
Bieri, der Leiter des Fachbereichs 
Gesundheitsberufe. Das Rote Kreuz habe den 

Manuela Meier
Anhang 1
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Lehrgang als eine Weiterbildung und nicht als 
Berufsausbildung bewertet. Damit seien die 
Zulassungsbedingungen nicht erfüllt gewesen. 

«Wir sind sicher keine Verhinderer, sondern 
versuchen im Rahmen des Möglichen 
Lösungen aufzuzeigen», betont Bieri. Die 
Ausbildungen im Ausland seien qualitativ 
«sehr unterschiedlich» und es brauche eine 
strenge Prüfung: «Das ist im Interesse der 
Schweizer Patientinnen und Patienten.» 
Osteopathen würden heikle Manipulationen 
am Nacken und an der Wirbelsäule vornehmen 
und können in der Schweiz ohne ärztliche 
Verordnung behandeln. «Leider sind uns 
immer wieder auch Fehlbehandlungen 
gemeldet worden.» 

Daniel Piller hält dagegen: «Wir haben an 
einer europäischen Fachhochschule einen 
Masterstudiengang abgeschlossen.» Da könne 
es doch nicht sein, dass dieser im Nachbarland 
nicht anerkannt werde. Piller und seine 
Mitstreiter sind überzeugt, dass die Schweiz 
das Freizügigkeitsabkommen mit der EU 
verletzt. 

Höchstes Gericht greift ein 

Diese Frage führte sogar zu einem 
Gutachterduell zweier europarechtlicher 
Koryphäen. Professorin Astrid Epiney von der 
Universität Freiburg verfasste für Pillers Seite 
ein Rechtsgutachten. Sie kommt zum Schluss, 
dass die Schweiz das Freizügigkeitsabkommen 
tatsächlich verletzt. Im Auftrag des SRK 
verfasste Professorin Christa Tobler vom 
Europainstitut Basel eine Expertise und kam 
zum gegenteiligen Schluss. Auch fast 100 
Seiten hochkomplexe Juristerei haben letztlich 
wenig zur Klärung beigetragen. 

Der Streit um die Anerkennung der 
ausländischen Diplome wirkt bisweilen bizarr 
– vor allem angesichts des Mangels an 
ausgebildeten Osteopathen. Jedes Jahr suchen 
rund eine halbe Million Schweizerinnen und 
Schweizer einen Osteopathen auf. Es gibt vor 
allem in der Deutschschweiz zu wenige, und 
die Lage dürfte sich noch zuspitzen: «Wir 
steuern auf eine massive Unterversorgung zu», 
sagt Daniel Piller. Die Schweiz habe über zehn 
Jahre lang keine Osteopathen mehr 

ausgebildet und fast alle ausländischen 
Abschlüsse abgelehnt. 

Einen ersten wichtigen Etappensieg konnten er 
und seine Mitstreiter diesen Frühling erzielen. 
Das Bundesverwaltungsgericht gibt ihnen 
recht: «Die Einstufung des Lehrgangs als 
private Weiterbildung ist (. . .) zu Unrecht 
erfolgt», so die Richter klipp und klar. Für den 
Entscheid des Roten Kreuzes gebe es «keine 
Grundlage in den Akten». Das Rote Kreuz 
muss deshalb jetzt auf die Gesuche eintreten 
und sie zumindest inhaltlich prüfen. 

Für Daniel Piller eine grosse Genugtuung. 
Doch seine Freude währte nicht lange. Das 
Rote Kreuz hat ihn nun aufgefordert, eine 
amtlich beglaubigte «Erlaubnis zur Ausübung 
des Berufs» aus Österreich vorzulegen. «Das 
SRK weiss genau, dass ich das nicht liefern 
kann», so Piller. Denn im Gegensatz zur 
Schweiz ist Osteopathie im Nachbarland nicht 
als eigenständiger Beruf anerkannt. Rechtlich 
gesehen gelten sie als Physiotherapeuten. Ergo 
kann Piller unmöglich eine 
Berufsausübungsbewilligung als Osteopath 
vorlegen. Das Schreiben des SRK habe bei ihm 
sehr ungute Gefühle ausgelöst: «Ich hatte die 
Befürchtung, dass uns erneut aus 
formaljuristischen Gründen die Türe vor der 
Nase zugeknallt wird.» Bei Piller und seinen 
Mitstreitern liegen die Nerven nach 
jahrelangem Kampf blank. 

«Daran wird es sicher nicht scheitern», 
versichert Marc Bieri vom SRK gegenüber der 
«NZZ am Sonntag». Der Prozess verlange die 
Einforderung bestimmter Dokumente. Weil die 
Regulierung in den Nachbarländern zurzeit 
sehr rasch ändere, sei sich das SRK bewusst, 
dass gewisse Unterlagen unter Umständen 
nicht eingereicht werden könnten. «Wir 
werden die Dossiers deshalb nicht 
zurückschicken.» Das Rote Kreuz freue sich, 
die Dossiers endlich inhaltlich zu prüfen. 

Nach zehn Jahren Kampf wird Pillers Dossier 
zum ersten Mal überhaupt inhaltlich geprüft. 

Nach genau zehn Jahren Kampf wird nun zum 
ersten Mal ernsthaft geprüft, welches Wissen 
sich Daniel Piller mit seiner langen und teuren 
Ausbildung angeeignet hat. 



Das Rote Kreuz anerkennt weit verbreitete Diplome nicht – mit fragwürdigen

Argumenten, sagt eine Gutachterin.

Von Gian Signorell

Veröffentlicht am 6. Februar 2024 - 06:00 Uhr

BERUFSVERBOT DROHT

# Lesezeit: 4 Minuten

Schweizer Osteopathen kämpfen um ihre Existenz

Ihm und anderen droht bald Berufsverbot: Osteopath Daniel Piller behandelt eine Patientin.

Bild: Franziska Frutiger

Ein Dieb riss Sofie Lehner das Handy aus der Hand und gab Fersengeld. Die gut trainierte Frau

setzte ihm nach. Es kam zu einem Gerangel. Lehner machte eine Drehbewegung mit dem Bein,

spürte sofort einen he�igen Schmerz im Knie und musste den Dieb ziehen lassen.

Die medizinische Diagnose ergab: Unhappy Triad, eine Kombinationsverletzung im Knie, bei

der Innenband, Meniskus und Kreuzband geschädigt sind. Sofort kam die Frage auf: operieren

oder nicht? 

«Ein Orthopäde riet mir dringend zum Eingri�, ein zweiter riet mir ebenso dringend davon

ab», erzählt Sofie Lehner, die in Wirklichkeit anders heisst. «Ich entschied mich, den Weg ohne

OP zu gehen.» Der Osteopath Daniel Piller unterstützte sie auf diesem Weg. Sie kann heute

wieder intensiv Sport treiben. «Es war der richtige Entscheid», so Lehner. 
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Komplettes Berufsverbot droht   

Der Berner Daniel Piller hat Physiotherapie studiert und sich danach fünf Jahre lang

berufsbegleitend zum Osteopathen ausgebildet. 2012 schloss er den Masterstudiengang an der

Fachhochschule Innsbruck ab und begann in der Schweiz zu praktizieren. Nach eigener

Einschätzung ist er damit besser ausgebildet als die meisten in der Schweiz praktizierenden

Osteopathen. Jetzt droht ihm wegen einer Gesetzesänderung ein komplettes Berufsverbot.

Denn ab 2025 darf in der Schweiz nur noch Osteopathie praktizieren, wer entweder in der

Schweiz studiert hat oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss vorweisen kann. Letzteres

wird im Fall von Daniel Piller verneint.

Wie Piller ergeht es vielen Osteopathinnen und Osteopathen in der Schweiz. Der Grund ist

einfach: Ein Ausbildungsangebot für die noch junge, alternativmedizinische Therapieform

gibt es in der Schweiz noch nicht lange. Erst seit 2014 bietet die Hochschule für Gesundheit

Freiburg den Studiengang Bachelor of Science in Osteopathie an. Die jährliche Teilnehmerzahl

ist beschränkt auf 30, im Jahr 2019 machten die ersten Absolventen ihren Abschluss. 

«Hochprotektionistische Anerkennungspraxis»

Die meisten aktiven Osteopathen haben darum einen ausländischen Bildungsabschluss. Die

Vereinigung akademischer OsteopathInnen Schweiz (Vaos) schätzt die Zahl auf mehrere

Hundert.

Zuständig für die Prüfung ausländischer Diplome ist das Schweizerische Rote Kreuz (SRK).

Doch bei den Bewilligungen harzt es gewaltig: Das SRK anerkennt fast keine ausländischen

Masterabschlüsse: 2021 gab es bloss drei Bewilligungen, 2020 gar keine. Die Vaos spricht in

einem Positionspapier von einer «hochprotektionistischen Anerkennungspraxis» des SRK. 

«Die Argumentation des SRK erscheint wenig überzeugend.»

ASTRID EPINEY, EUROPARECHTLERIN AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG

Masterdiplome der Fachhochschule Innsbruck etwa, wie sie Daniel Piller vorweisen kann,

erachtet das SRK als nicht vergleichbar mit dem in der Schweiz anerkannten Beruf. Doch mit

dieser Einschätzung blitzte das SRK vor Bundesverwaltungsgericht ab. Geklagt hatte Emanuel

Diekmann, der in Chur eine Naturheilpraxis betreibt und wie Piller einen Masterabschluss der

Innsbrucker Fachhochschule hat.

Im Anerkennungsverfahren hatte sich das SRK geweigert, die Gleichwertigkeit dieses Diploms

überhaupt zu prüfen. Begründung: In Österreich seien weder der Beruf noch die Ausbildung

reglementiert. Das Bundesverwaltungsgericht sah es anders. Bei Diekmanns Diplom handle es

sich sehr wohl um einen staatlich anerkannten Ausbildungsnachweis, urteilten die Richter.

https://www.gesbg.admin.ch/gesbg/de/home/ord/verordnungen/faq.html
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https://www.beobachter.ch/gesundheit/medizin-krankheit/schmerztherapie-nicht-jede-hand-kann-alles-heilen
https://www.vaos.ch/
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Das SRK musste darum noch einmal über die Bücher.

SRK lehnt erneut ab

Die zuständige SRK-Kommission lehnte die Anerkennung erneut ab. Dieses Mal mit einer

anderen Argumentation: Das Berufsbild des Osteopathen in Österreich sei nicht mit

demjenigen in der Schweiz vergleichbar. In Österreich muss ein Arzt oder eine Ärztin den

Patienten zu einem Osteopathen überweisen. In der Schweiz können Osteopathen auch als

sogenannte Erstansprecher arbeiten. Ärztliche Überweisung ist nicht nötig. Das bedingt, dass

Osteopathinnen und Osteopathen eine medizinisch fundierte Diagnose stellen können.

«Wir müssen uns im Anerkennungsverfahren an die geltenden gesetzlichen

Grundlagen halten. Anpassungen liegen nicht im Kompetenzbereich des

SRK.»

EINE SRK-SPRECHERIN

Sie müssen also erkennen, ob sich die Beschwerden überhaupt durch eine osteopathische

Therapie heilen lassen – oder ob die Patientin in schulmedizinischer Behandlung besser

aufgehoben ist. Aufgrund dieser Unterschiede kam das SRK zum Schluss, dass es sich nicht

um den gleichen respektive nicht um einen vergleichbaren Beruf handle. So trat es auf das

Anerkennungsgesuch erst gar nicht ein. 

Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot?

Zu einem anderen Schluss kommt ein Gutachten. Es wurde im Au�rag der Osteopathen-

Vereinigung von Astrid Epiney verfasst, die an der Universität Freiburg Europarecht lehrt. Sie

untersuchte, unter welchen Voraussetzungen auf ein Anerkennungsgesuch einzutreten ist. Ihr

Fazit: Die Vergleichbarkeit von Berufen sei nur dann zu verneinen, wenn sehr grosse

Unterschiede zwischen den in Frage stehenden Tätigkeitsbereichen bestehen; allein der

«Erstversorgungscharakter» einer Tätigkeit reiche dafür nicht aus.

Und selbst wenn die Ähnlichkeiten nicht gross wären, müsste geprü� werden, ob eine

Ablehnung der Anerkennung nicht das Diskriminierungsverbot verletze, das im

Freizügigkeitsabkommen verankert ist. Ein «pauschales» Nichteintreten auf ein Gesuch um

Diplomanerkennung sei unzulässig, wenn sich Teilbereiche der Tätigkeiten im Herkun�s- und

im Aufnahmestaat überschneiden. «Die Argumentation des SRK erscheint daher wenig

überzeugend», sagt Epiney zusammenfassend.

Das SRK will sich zum Fall Diekmann aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äussern. «Wir

müssen uns im Anerkennungsverfahren an die geltenden gesetzlichen Grundlagen halten.

Anpassungen dieser Gesetze liegen nicht im Kompetenzbereich des SRK», teilt eine SRK-

https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/diskriminierungsverbot-dossier/diskriminierung-in-der-arbeitswelt/diskriminierung-im-arbeitsverhaeltnis/freizuegigkeitsabkommen-eu-efta#:~:text=Der%20Anspruch%20des%20Arbeitnehmers%20auf,und%20branchen%C3%BCblichen%20Lohn%20zu%20gew%C3%A4hren.
https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/diskriminierungsverbot-dossier/diskriminierung-in-der-arbeitswelt/diskriminierung-im-arbeitsverhaeltnis/freizuegigkeitsabkommen-eu-efta#:~:text=Der%20Anspruch%20des%20Arbeitnehmers%20auf,und%20branchen%C3%BCblichen%20Lohn%20zu%20gew%C3%A4hren.
https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/diskriminierungsverbot-dossier/diskriminierung-in-der-arbeitswelt/diskriminierung-im-arbeitsverhaeltnis/freizuegigkeitsabkommen-eu-efta#:~:text=Der%20Anspruch%20des%20Arbeitnehmers%20auf,und%20branchen%C3%BCblichen%20Lohn%20zu%20gew%C3%A4hren.
https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/diskriminierungsverbot-dossier/diskriminierung-in-der-arbeitswelt/diskriminierung-im-arbeitsverhaeltnis/freizuegigkeitsabkommen-eu-efta#:~:text=Der%20Anspruch%20des%20Arbeitnehmers%20auf,und%20branchen%C3%BCblichen%20Lohn%20zu%20gew%C3%A4hren.


Sprecherin mit.

Bundesverwaltungsgericht hat das letzte Wort

Das letzte Wort liegt erneut beim Bundesverwaltungsgericht. Gut möglich, dass es den Fall

dann wieder zur Neubeurteilung ans Rote Kreuz zurückschickt. So läu� den betro�enen

Osteopathinnen und Osteopathen die Zeit davon. Denn bis im Februar 2025 müssten sie im

Besitz eines anerkannten Diploms sein. Bei dem Tempo, das SRK und Gerichte bisher an den

Tag gelegt haben, ein Ding der Unmöglichkeit.

Kein Verständnis für das juristische Seilziehen hat Patientin Sofie Lehner. «Daniel Piller hat

mich medizinisch und menschlich durch eine schwierige Zeit begleitet. Seine Kompetenz steht

für mich ausser Frage. Die Vorstellung, dass er mangels Fachwissen und Können mit einem

Berufsverbot belegt wird, finde ich absurd.»

Gian Signorell ist seit 2007 Redaktor beim Beobachter. Seine Themenschwerpunkte sind

Gesundheit, Konsum und investigative Recherchen. Mehr erfahren

Themen per E-Mail folgen

#Medizin - Folgen

#Hintergrund - Folgen

https://www.beobachter.ch/unsere-redaktion/gian-signorell
https://www.beobachter.ch/unsere-redaktion/gian-signorell
https://www.beobachter.ch/stichworte/m/medizin
https://www.beobachter.ch/stichworte/m/medizin
https://www.beobachter.ch/stichworte/h/hintergrund
https://www.beobachter.ch/stichworte/h/hintergrund
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Osteopathie

Osteopathen mit ausländischem Diplom stehen in
der Schweiz vor dem Aus. Jetzt muss der
Bundesrat Stellung nehmen.

Gian Signorell
Veröffentlicht am 6. Mai 2024 - 09:28 Uhr

Nationalrätin kritisiert

drohendes Berufsverbot

Bild: Milles Studio / Stocksy United

Manuela Meier
Anhang 5



Den in der Schweiz praktizierenden Osteopathen mit

einem ausländischen Diplom droht ein Berufsverbot.

Grund ist eine Gesetzesänderung. Ab 2025 darf in der

Schweiz nur noch Osteopathie praktizieren, wer

entweder in der Schweiz studiert hat oder einen

gleichwertigen Bildungsabschluss vorweisen kann. Ob

der ausländische Abschluss anerkannt wird,

entscheidet im Au!rag des Bundes das Schweizerische

Rote Kreuz. Das SRK ist bei der Anerkennung äusserst

zurückhaltend. 

Wie der Beobachter Anfang Jahr berichtete, kritisiert

Europarechtlerin Astrid Epiney diese Praxis. Ein

pauschales Nichteintreten auf ein Gesuch um

Diplomanerkennung sei unzulässig. Es brauche eine

inhaltliche Prüfung. «Selbst wenn die Ähnlichkeiten

nicht gross wären, müsste geprü! werden, ob eine

Ablehnung der Anerkennung nicht das

Diskriminierungsverbot verletze, das im

Freizügigkeitsabkommen verankert ist», sagte Epiney

damals dem Beobachter. 

Kommt es zu einer Unterversorgung an

Osteopathen?

Nun muss der Bundesrat dazu Stellung nehmen.

Manuela Weichelt, Grünen-Nationalrätin aus Zug, hat

einen Vorstoss eingereicht. Sie will vom Bundesrat

wissen, wie er die Bewilligungspraxis des SRK beurteilt

und was der Bundesrat unternommen habe, um ein

rechtsstaatliches und diskriminierungsfreies

Bewilligungsverfahren zu gewährleisten.

© 2024 Beobachter



Würden ab kommenden Jahr tatsächlich Berufsverbote

ausgesprochen, droht eine Unterversorgung im

Bereich der Osteopathie, so Weichelt in ihrem Vorstoss.

Sie fragt den Bundesrat deshalb, was dieser dagegen

unternehmen wolle. Zudem fragt sie, ob er bereit sei,

beim Parlament eine Verlängerung der Frist zu

beantragen, bis zu welcher Osteopathen mit noch nicht

anerkannten ausländischen Diplomen praktizieren

dürfen.

Lesen Sie dazu auch

Berufsverbot droht

Schweizer Osteopathen kämpfen

um ihre Existenz

Das Rote Kreuz anerkennt weit verbreitete Diplome nicht –
mit fragwürdigen Argumenten, sagt eine Gutachterin.

Gian Signorell

Gian Signorell ist seit 2007 Redaktor beim Beobachter. Seine
Themenschwerpunkte sind Gesundheit, Konsum und
investigative Recherchen. Mehr erfahren
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Manuela Meier hat in der Osteo-
pathie ihre Berufung gefunden.
Seit 2017 arbeitet sie im Kan-
ton Thurgau als angestellte The-
rapeutin. Ihr wichtigstes Werk-
zeug sind die Hände, mit denen
sie den Körper ihrer Patientin-
nen und Patienten untersucht
und behandelt. Die Osteopathie
wird auch als sanfte Chiropraktik
bezeichnet, gilt aber als ganzheit-
liche Behandlung, die nicht nur
den Bewegungsapparat, sondern
auch das Organ- und Nerven-
system erfasst.

In der Schweiz ist Osteopath
ein anerkannter Gesundheits-
beruf und eine anerkannte kom-
plementärmedizinische Behand-
lungsmethode, die über die Zu-
satzversicherung abgerechnet
wird. Rund eine halbe Million
Patientinnen und Patienten set-
zen in der Schweiz auf Osteopa-
thie, schätzt der Verband akade-
mischer Osteopathen (Vaos).

� �ê�� �� �e�"�•�U�ä�•�U�e�• �� �"�Ä� ���b�–�"�e�£
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Manuela Meiers Traum ist es, eine
eigene Praxis mit Angestellten zu
eröffnen. Doch diesen Wunsch
hat die 35-jährige Thurgauerin
schon fast abgeschrieben. Denn
ihr droht – wie Hunderten ih-
rer Kolleginnen und Kollegen –
ein faktisches Berufsverbot in
der Schweiz. Der Grund liegt in
der fehlenden Anerkennung ih-
res Masterdiploms, das Meier in
einem fünfjährigen Vollzeitstudi-
um in Berlin erworben hat. Eine
Anerkennung durch die Schweiz
erfordert das 2020 in Kraft ge-
tretene Gesundheitsberufegesetz.

Die Situation erscheint gro-
tesk. Als Manuela Meier sich vor

elf Jahren für die Osteopathie-
ausbildung entschied, gab es
in der Schweiz noch keinen Stu-
diengang, weshalb sie nach
Deutschland ging. Die Hoch-
schule Freiburg bietet einen sol-
chen erst seit 2014 an, wobei die
30 Studienplätze pro Jahr die
Nachfrage nicht decken. Seit
2023 gibt es zudem an der Fern-
fachhochschule Zürich einen
Studiengang. Deshalb haben in
der Schweiz viele Osteopathin-
nen und Osteopathen ihre Aus-
bildung im Ausland absolviert:
in Deutschland, Österreich, Bel-
gien oder den Niederlanden. Und
sie haben ihre Ausbildung meist
selber bezahlt. Meier kostete dies
50’000 Franken.

Doch ab Februar 2025 dürfen
nur noch Therapeuten selbststän-
dig praktizieren, deren Master-
diplom vom Schweizerischen Ro-
ten Kreuz (SRK) anerkannt wur-
de. Das SRK übernimmt diese
Aufgabe im Auftrag des Bundes.
Und hier hapert es: Das SRK an-
erkennt nurwenige ausländische
Osteopathiediplome: Bisher wa-
ren es 16. Bei 250 seien im Ver-
gleich zur Schweizer Ausbildung
Lücken festgestellt worden, die
Zusatzausbildungen erforderten.
Bei rund 40 Gesuchen um Aner-
kennung eines ausländischen Di-
ploms hat das SRK einen negati-
ven Entscheid gefällt, auf knapp
die Hälfte ist es nicht eingetreten.

Auch auf Manuela Meiers Ge-
such ist das SRK nicht eingetre-
ten, ohne die Gleichwertigkeit
des Diploms inhaltlich zu prüfen.
«Bei der Prüfung von Anerken-
nungsgesuchen sind wir an die
einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten gebunden», schreibt das SRK.
In Deutschland sei Osteopathie
nicht als eigenständiger Beruf

zugelassen,weshalb die deutsche
Ausbildung nicht als gleichwertig
mit der schweizerischen zu be-
trachten sei.

Der Verband Vaos bestrei-
tet dies: Auch in Belgien, den
Niederlanden, Österreich und
Deutschland arbeiteten Osteo-
pathen mehrheitlich ohne ärzt-
liche Überweisung.

Für Rechtsanwalt Philipp do
Canto stellt das SRK die Osteo-
pathinnen und Osteopathen mit
ausländischen Masterabschlüs-
sen vor fast unüberwindbare Hür-
den. Die Begründungen des SRK
für die negativen Entscheide sind
für den Rechtsvertreter des Vaos
nicht nachvollziehbar. Die Aus-
bildungen in Deutschland, Ös-
terreich und anderen vergleich-
baren europäischen Ländern sei-
en genauso reglementiert wie
jene in der Schweiz und fachlich
gleichwertig.
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Über 1000 Osteopathen ha-
ben eine Berufsausübungsbe-
willigung, die noch nach altem
Recht erteilt wurde. Aber bis zu
1000 Fachpersonen arbeiten laut

Vaos mit einem nicht anerkann-
ten Osteopathiediplom in der
Schweiz, viele mit langjähriger
Praxisniederlassung. «Das SRK
scheint sich nicht bewusst zu
sein, dass durch die diskriminie-
rende Anerkennungspraxis die
Berufsexistenz dieser Fachleu-
te auf dem Spiel steht», sagt do
Canto. DerVerband rät zurzeit ab,
Anerkennungsgesuche einzurei-
chen, denn angesichts der restrik-
tiven Praxis des SRK sei mit ne-
gativen Entscheiden zu rechnen.

Als Manuela Meier vor einem
halben Jahr den negativen Ent-
scheid des SRK erhielt, brach für
sie eine Welt zusammen. «Es war
ein Schock», sagt sie. «Mittlerwei-
le bin ich vor allem traurig darü-
ber, dass mir und vielen anderen
engagierten Berufskolleginnen
und -kollegen einfach der Stecker
gezogen wird.»

Dabei ist die Nachfrage nach
Osteopathie gross. Meier ist für
die nächsten sechs Wochen aus-
gebucht. Doch bereits jetzt ist ihre
Berufsausübungserlaubnis in der
Schwebe. Denn im Thurgau müs-
sen auch Osteopathinnen, die
unter Aufsicht einer Person mit
anerkanntem Diplom arbeiten,
über einen vom SRK anerkannten
Abschluss verfügen. Weil Mei-
er gegen den ablehnenden SRK-
Entscheid Beschwerde beim Bun-
desverwaltungsgericht eingelegt
hat, lässt sie der Kanton vorerst
weiterarbeiten.

Auch ihre Patienten fürch-
ten um den Verlust ihrer Thera-
peutin. Der 73-jährige Reto F. ist
seit sechs Jahren bei ihr in Be-
handlung. Dank der Behandlung
am Kniegelenk sei eine Hos-
pitalisierung zur Knorpelglät-
tung vermieden worden. Auch
schmerzhafte Verspannungen

im Schulterbereich und stechen-
de Schmerzen in der Hüftregi-
on habe die Osteopathin gelin-
dert. «Ich könnte auch zur Haus-
ärztin gehen. Trotz bedeutend
höheren Behandlungskosten be-
zweifle ich, dass die Effizienz der
Behandlung annähernd so gut
wäre», sagt Reto F.
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Der Vaos hält die Praxis des SRK
für protektionistisch und führt
ein Gutachten der Freiburger
Europarechtlerin Astrid Epiney
an. Diese kam mit Verweis auf
das Freizügigkeitsabkommen
zum Schluss, dass «pauschales»
Nichteintreten auf ein Gesuch
um Diplomanerkennung unzu-
lässig sei. Zu diesem Schluss kam
auch das Bundesverwaltungsge-
richt im Fall eines Osteopathen,
der seinen Master in Österreich
machte.Allerdings ist das Schwei-
zerische Rote Kreuz trotzdem
nicht auf das Gesuch eingetreten,
weshalb in diesem Fall eine zwei-
te Beschwerde vor Bundesverwal-
tungsgericht hängig ist.

Ein Entscheid auf Manuela
Meiers Beschwerde ist erst 2025
zu erwarten. Selbst wenn das
Bundesverwaltungsgericht das
SRK anweist, ihr Gesuch um Di-
plomanerkennung inhaltlich zu
prüfen, ist ungewiss, ob sie als
Osteopathin weiterarbeiten kann.
Die berufliche Unsicherheit wir-
ke sich auf ihre ganze Lebens-
und Familienplanung aus, sagt
sie. Sie muss sich finanziell ein-
schränken, weil sie eine neue
Ausbildung begonnen hat, die
sie 40’000 Franken kostet. Sie
lässt sich zur Naturheilpraktike-
rin ausbilden, «obwohl ich mit
Leib und Seele Osteopathin bin».
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�ù�>In der Gemeinde Goms im
Kanton Wallis darf die Armee kei-
ne weitere Unterstützung beim
Aufräumen der Unwetterschäden
leisten. Der Baumeisterverband
stimmt dem Einsatz nicht zu.
Nach den schweren Unwettern
im Wallis von Anfang Juli hatte
sich die Armee an den Aufräum-
und Wiederaufbauarbeiten be-
teiligt. Sie endeten am 10. Juli.
Der Einsatz wird aber nicht ver-
längert, wie der «Walliser Bote»
gestern berichtete. Die Vizedirek-
torin und Kommunikationsver-
antwortliche des Baumeisterver-
bands hatteAnfang Juli gegenüber
dem «Walliser Boten» mit derAuf-
hebung der «besonderen Lage»
gegen einen weiteren Einsatz der
Armee argumentiert. �Ò�7�� �� �Ó
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�þ�t Die Schweiz darf derUk-
raine in einem Strafverfahren we-
genVeruntreuung undAmtsmiss-
brauchs Rechtshilfe leisten. Dies
hat die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts entschieden.
Ein Guthaben von rund 3 Millio-
nen Euro eines Beschuldigten auf
einem Schweizer Bankkonto wird
blockiert, und die Bankdaten wer-
den weitergeleitet. Der Beschul-
digte machte vergeblich eine Be-
schwerde gegen die Einfrierung
der Finanzmittel und die Her-
ausgabe der Bankunterlagen. Die
ukrainische Strafverfolgungsbe-
hörde wirft ihm vor, eine krimi-
nelle Organisation gegründet zu
haben. Dies geht aus einem ges-
ternveröffentlichten Entscheid der
Beschwerdekammer hervor. �Ò�7�� ���Ó
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�7Erstmalig ist eine Bun-
despräsidentin oder ein Bundes-
präsident derSchweiz in die Mon-
golei gereist. Bundespräsidentin
Viola Amherd und der mongoli-
sche Präsident Ukhnaagiin Khu-
relsukh unterzeichneten ges-
tern eine gemeinsame Erklärung
zur künftigen Zusammenarbeit.
Amherd reiste anlässlich des
60-jährigen Bestehens der bila-
teralen Beziehungen zwischen
den zwei Ländern in die mon-
golische Hauptstadt Ulan Bator.
Das teilte Amherds Departement
für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport mit. Es sei auch
eine Absichtserklärung mit dem
Ziel, die demokratischen Institu-
tionen in der Mongolei zu stär-
ken, unterzeichnet worden. �Ò�7�� ���Ó
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�p�j�7�ã�•�ÞIm zweiten Quartal 2024
sind die Marktpreise für Rendi-
teliegenschaften unterschiedlich
ausgefallen. Während die Prei-
se für Mehrfamilienhäuser wei-
ter gestiegen sind, stagnierten
die Preise für Büroimmobilien.
ImVergleich zum zweiten Quartal
2023 legten die Preise für Mehrfa-
milienhäuser um 4,0 Prozent zu,
wie das Zürcher Beratungs- und
Forschungsunternehmen Fahr-
länder Partner Raumentwicklung
gestern schrieb. Die Büroimmo-
bilienpreise hingegen stagnier-
ten im zweiten Quartal 2024 weit-
gehend. Der minimale Rückgang
von 0,2 Prozent im Vergleich zum
Vorquartal zeigt eine stabile Preis-
entwicklung. �Ò�7���� �Ó
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�†���� �(�L�Q�O�H�L�W�X�Q�J���X�Q�G���3�U�R�E�O�H�P�V�W�H�O�O�X�Q�J 

1. Das FreizŸgigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EuropŠi-
schen Union1 regelt die PersonenfreizŸgigkeit zwischen der Schweiz und der Union, dies 
�± so die PrŠambel �± Çauf der Grundlage der in der EuropŠischen Gemeinschaft geltenden 
BestimmungenÈ. Deutlich wird damit bereits eines der Hauptcharakteristika des Abkom-
mens: Es lehnt sich inhaltlich eng an die primŠr- und sekundŠrrechtlichen GrundsŠtze 
des EU-Rechts an bzw. Ÿbernimmt diese in (weiten) Teilen. Dabei kann diese Anlehnung 
an die unionsrechtlichen GrundsŠtze entweder Ÿber eine sinngemŠsse †bernahme des 
Unionsrechts in den Vertragstext selbst erfolgen (wie im FZA z.B. in Art. 2 FZA, Verbot 
der Diskriminierung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit) oder Ÿber eine Bezugnahme 
auf EU-SekundŠrrecht, das zu beachten ist bzw. in Bezug auf welches in der Schweiz 
eine gleichwertige Rechtslage sicherzustellen ist (wie in den AnhŠngen II und III FZA 
hinsichtlich der Koordinierung der System sozialer Sicherheit und der Anerkennung von 
Diplomen).  

2. Materiell sind dem FreizŸgigkeitsabkommen �± in Anlehnung an das Unionsrecht �± 
auch Vorgaben Ÿber die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen und Ausbil-
dungen zu entnehmen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die AusŸbung zahl-
reicher Berufe nur unter der Voraussetzung bestimmter Ausbildungen oder Qualifi-
kationen erlaubt ist. Diese Regelungen unterscheiden sich aber mitunter betrŠchtlich zwi-
schen den verschiedenen Staaten, manchmal auch zwischen verschiedenen Gliedstaaten, 
und kšnnen daher die AusŸbung der FreizŸgigkeitsrechte beschrŠnken.2 Vor diesem Hin-
tergrund wurden auf Unionsebene schon vergleichsweise frŸh sekundŠrrechtliche Re-
gelungen Ÿber die Diplomanerkennung erlassen, wobei heute die RL 2005/363 von be-
sonderer Bedeutung ist.4 Daneben, bzw. soweit keine spezifischen sekundŠrrechtlichen 
Regelungen existieren oder diese nicht anwendbar sind, sind solche Berufszugangs- bzw. 

 
 
1  Abkommen zwischen der EuropŠischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits Ÿber die FreizŸgigkeit, SR 0.142.112.681; 
ABl. 2002 L 114, 6.  

2  Vgl. aus der Rechtsprechung schon EuGH, Rs. 71/76 (Thieffry), ECLI:EU:C:1977:65; s. so-
dann z.B. EuGH, Rs. C-586/08 (Rubino), ECLI:EU:C:2009:801; EuGH, Rs. C-313/01 (Mor-
genbesser), ECLI:EU:C:2003:612; EuGH, Rs. C-298/14 (Brouillard), ECLI:EU:C:2015:652; 
EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), ECLI:EU:C:2015:827; EuGH, Rs. C-
125/16 (Malta Dental Technologists Association), ECLI:EU:C:2017:707.  

3  RL 2005/36 Ÿber die Anerkennung der Berufsqualifikationen, ABl. 2005 L 255, 22. 
4  Daneben existieren aber auch weitere Regelungen Ÿber spezifische Berufe, wie z.B. Rechtsan-

wŠlte, vgl. RL 98/5 zur Erleichterung der stŠndigen AusŸbung des Rechtsanwaltsberufs in ei-
nem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde, ABl. 1998 L 77, 
36. Vgl. zum System und den Methoden instruktiv �± neben den einschlŠgigen Kommentaren 
zu Art. 53 AEUV �± Gammenthaler, Diplomanerkennung und FreizŸgigkeit, passim; GŸnthardt, 
Switzerland and the EU, passim; Berthoud, Reconnaissance des dipl™mes, passim.  
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ausŸbungsregelungen auch am Massstab der Grundfreiheiten  (wobei je nach Fallgestal-
tung die ArbeitnehmerfreizŸgigkeit, die Dienstleistungsfreiheit oder die Niederlassungs-
freiheit zum Zuge kommen) zu messen.5  

3. Das FreizŸgigkeitsabkommen Schweiz �± EU Ÿbernimmt diese Regelungen (wenn 
auch im Zuge der Diskussionen zwischen der Schweiz und der EU Ÿber die sog. institu-
tionellen Fragen bzw. der diesbezŸglichen Schwierigkeiten gewisse Modifikationen des 
EU-SekundŠrrechts wegen der fehlenden Zustimmung der EU nicht in den Rahmen des 
FreizŸgigkeitsabkommens Ÿbernommen wurden):6 Anhang III FZA verweist auf die RL 
2005/36 und die einschlŠgigen Bestimmungen des Anhangs I FZA (Art. 9 in Bezug auf 
Arbeitnehmer, Art. 15 in Bezug auf niederlassungswillige natŸrliche Personen7 sowie 
Art. 17 in Bezug auf Dienstleistungserbringer) sowie Art. 2 FZA  verankern jedenfalls 
ein Verbot der Diskriminierung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit,8 welches im 
vorliegenden Zusammenhang relevant ist, da das Erfordernis einer bestimmten inlŠndi-
schen Qualifikation regelmŠssig eine materielle Diskriminierung aus GrŸnden der Staats-
angehšrigkeit darstellt.9  

4. Die genaue Tragweite der primŠr- und sekundŠrrechtlichen Vorgaben im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen und Diplomen ist immer 
wieder Gegenstand von (mitunter durchaus komplexen) rechtlichen Auseinandersetzun-
gen, wie sowohl die nicht wenigen Urteile des EuGH10 als auch die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts11 illustrieren. Vor diesem Hintergrund sind denn auch in der Schweiz in 
den letzten Jahren einige Untersuchungen zum Thema durchgefŸhrt worden, dies auch 

 
 
5  S. insoweit ausfŸhrlich Epiney, AJP 2021, 849 ff.; s. aber die insoweit etwas andere Akzentset-

zung bei GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 2021, der aber im Ergebnis die ÇprimŠrrechtliche 
DiplomanerkennungÈ ebenfalls im FZA verankert sieht. Ebenso und prŠzisierend 
GŸnthardt/Tobler, Jusletter vom 3. April 2023. 

6  Vgl. insoweit im Einzelnen GŸnthardt, SJZ 2022, 159 (167 ff.); s. auch schon GŸnthardt, Jus-
letter vom 14. Juni 2021, Rn. 2 f. Allgemein zu den Implikationen des Abbruchs der Verhand-
lungen zum sog. Rahmenabkommen oder Institutionellen Abkommen (InstA) Epiney, Les im-
�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�p�F�K�H�F���G�H�V���Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�¶�X�Q���$�F�F�R�U�G-cadre, passim.  

7  Im Gegensatz zum EU-Recht kšnnen sich nur natŸrliche Personen auf die Niederlassungsfrei-
heit des FZA berufen, vgl. EuGH, Rs. C-351/08 (Grimme), ECLI:EU:C:2009:697; EuGH, Rs. 
C-541/08 (Fokus Invest), ECLI:EU:C:2010:74. 

8  Es ist hingegen streitig und durch die Rechtsprechung noch nicht abschliessend geklŠrt (s. aber 
EuGH, Rs. C-581/17 (WŠchtler), ECLI:EU:C:2019:138, der offenbar davon ausgeht, dass das 
FZA auch ein BeschrŠnkungsverbot verankert), ob und inwieweit dem FZA auch BeschrŠn-
kungsverbote der erfassten Freiheiten zu entnehmen sind. Vgl. zum Problemkreis, m.w.N., E-
piney, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 2011/2012, 81 (90 ff.); GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 
2021, Rn. 25 ff.  

9  Vgl. die Beispiele aus der Rechtsprechung: EuGH, Rs. C-298/14 (Brouillard), 
ECLI:EU:C:2015:652; EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
ECLI:EU:C:2015:827. S. auch noch unten Rn. 24. 

10  Vgl. die regelmŠssigen Berichte Ÿber die Rechtsprechung des EuGH zur PersonenfreizŸgigkeit 
und ihre Relevanz fŸr das FZA im Schweizerischen Jahrbuch fŸr Europarecht, s. zuletzt Epi-
ney/Mosters, SJER 2022/2023, 71 ff. 

11  Vgl. die regelmŠssigen Berichte Ÿber die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA im 
Jahrbuch fŸr Migrationsrecht, s. zuletzt Epiney/Hunziker, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 
2022/2023, 339 ff. 
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auf der Grundlage oder im Rahmen von Gutachten (auch durch die Verfasserin des vor-
liegenden Gutachtens).12  

5. Dessen ungeachtet wirft die genaue Reichweite der Pflicht zur (teilweisen) Aner-
kennung von im Ausland erworbener Diplome immer wieder neue Fragen auf. Eine da-
von betrifft die Problematik der Berufsbilder: Eine (primŠr- oder sekundŠrrechtliche) 
Pflicht zur (teilweisen) Anerkennung auslŠndischer Diplome oder Berufserfahrungen 
kann grundsŠtzlich nur unter der Voraussetzung greifen, dass es um die gleichen oder 
vergleichbare ÇBerufeÈ geht. Geht es um (všllig) unterschiedliche Berufe, so stellt sich 
die Frage der Anerkennung letztlich nicht. Dabei ist gleichzeitig zu beachten, dass ge-
wisse Unterschiede in den Berufsbildern mit Blick auf die Pflicht zumindest zur PrŸfung 
der Anerkennung bzw. teilweisen Gleichwertigkeit irrelevant sein mŸssen, da das System 
der Anerkennung der Diplome und die diesbezŸglichen (primŠr- und sekundŠrrechtli-
chen) GrundsŠtze ja gerade vor dem Hintergrund der diesbezŸglich unterschiedlichen Si-
tuation in den Mitgliedstaaten zu sehen ist.  

6. Die vorliegende Untersuchung soll vor diesem Hintergrund �± ausgehend von einem 
(sehr knappen) †berblick Ÿber Grundstruktur und Inhalt des FZA  und die Regelung 
der Diplomanerkennung im Abkommen im Allgemeinen (¤ 2) �± spezifisch dieser 
Frage nachgehen und vertieft eršrtern, unter welchen Voraussetzungen Berufe zumin-
dest vergleichbar sind oder als vergleichbar anzusehen sind bzw. welche GrundsŠtze 
oder ÇLeitplankenÈ hier zum Zuge kommen, so dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
auf Anerkennungsgesuche einzutreten, sei dies auf primŠr- oder auf sekundŠrrechtlicher 
Grundlage (¤ 3). Abschliessend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst 
und ein kurzes Fazit formuliert (¤ 4).  

Allerdings beschrŠnkt sich die Untersuchung insofern auf die GrundsŠtze, als die rechtlichen Vorgaben 
und ihre Tragweite aufgezeigt und analysiert werden. Spezifisch ÇtechnischeÈ Aspekte, die letztlich 
fŸr die Vergleichbarkeit der Berufe ausschlaggebend sind, sind nicht Gegenstand des vorliegenden 
Gutachtens. Allerdings sind die entwickelten GrundsŠtze fŸr die Beantwortung der Vergleichbarkeit 
konkreter TŠtigkeiten in verschiedenen Staaten (Hintergrund des Gutachtens ist der Bereich der Oste-
opathie) massgeblich und heranzuziehen.  

Die vorliegende Untersuchung geht auf ein Gutachten zurŸck, das im Auftrag des Verbands der Ver-
einigung akademischer OsteopathInnen Schweiz (VaOS) erstellt wurde und im Zusammenhang mit 
bereits im Jahr 2021 erstellten Gutachten (die auch veršffentlicht wurden)13 zu sehen. Soweit allge-
meine GrundsŠtze in Frage stehen, wird daher vorliegend auf eine erneute Darstellung verzichtet und 
auf die frŸher durchgefŸhrten Untersuchungen verwiesen (was insbesondere ¤ 2 betrifft).  

 
 
12  Vgl. schon Gammenthaler, Diplomanerkennung und FreizŸgigkeit, 2009; s. sodann Berthoud, 

Reconnaissance des dipl™mes, 2016; GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 2021; GŸnthardt, SJZ 
2022, 159 ff.; GŸnthardt, Switzerland and the EU, 2021; GŸnthardt/Tobler, Jusletter vom 3. 
April 2023; s. weiter die auf Gutachten zurŸckgehenden Publikationen: Epiney/Matter, Zur 
Tragweite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± EU (FZA) im Bereich der Diplomanerken-
nung, 2021, passim; Epiney, AJP 2021, 849 ff. 

13  Epiney/Matter, Zur Tragweite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± EU (FZA) im Bereich 
der Diplomanerkennung, 2021, passim; Epiney, AJP 2021, 849 ff. 
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Inhaltlich handelt es sich um ein unabhŠngiges Gutachten. Die Verfasserin wurde ausdrŸcklich nicht 
auf eine vorgefasste Ansicht oder ein vorgegebenes Ergebnis verpflichtet, sondern um eine unabhŠn-
gige KlŠrung der sich stellenden Fragen gebeten. Dabei wurde die zu eršrternde Rechtsfrage wie folgt 
formuliert: 

ÇDas FZA enthŠlt zahlreiche Verpflichtungen im Hinblick auf die Garantie und Erleichterung der Per-
sonenfreizŸgigkeit. Soweit die Anerkennung von Diplomen und / oder Ausbildungen betroffen ist, 
enthŠlt das FZA neben den sekundŠrrechtlichen Pflichten �± die insbesondere in der RL 2005/36, die in 
�G�D�V���)�=�$���Ä�•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q�³���Z�X�U�G�H�����H�Q�W�K�D�O�W�H�Q���V�L�Q�G���± auch allgemeine GrundsŠtze der Nichtdiskriminie-
rung. Diese sind dem Unionsrecht entlehnt, und der EuGH hatte sich schon verschiedentlich zur Frage 
der Pflicht der Mitgliedstaaten, in anderen Mitgliedstaaten absolvierte Ausbildungen oder Berufser-
fahrungen anzuerkennen, zu Šussern. 
Sowohl dem SekundŠrrecht als auch dem PrimŠrrecht sind Pflichten der EU-Mitgliedstaaten und �± auf 
der Grundlage des FZA �± der Schweiz zu entnehmen, im Ausland erlangte Berufsausweise ganz oder 
teilweise anzuerkennen (im letzteren Fall bleiben sog. Ausgleichsmassnahmen vorbehalten). Eine zent-
rale Frage in diesem Zusammenhang ist diejenige danach, ob und inwieweit diese Pflicht grundsŠtzlich 
auch dann zum Zuge kommt, wenn sich die Berufsbilder im Ausbildungsstaat und im Aufnahmestaat 
�X�Q�W�H�U�V�F�K�H�L�G�H�Q�� ���]���%���� �K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K�� �G�H�U�� �Ä�H�U�O�D�X�E�W�H�Q�³�� �7�l�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �R�Ger der erworbenen FŠhigkeiten). Das 
vorliegende Gutachten soll diese Frage klŠren, wobei der Akzent darauf liegt, ob eine Pflicht zum 
Eintreten auf eine solche PrŸfung besteht. Nicht Gegenstand des Gutachtens ist hingegen die konkrete 
PrŸfung der Gleichwertigkeit bestimmter Ausbildungen.È 

Dem Verband der Vereinigung akademischer OsteopathInnen Schweiz, insbesondere Herrn Daniel 
Piller, sei an dieser Stelle fŸr das dem Institut fŸr Europarecht und der Verfasserin entgegen gebrachte 
Vertrauen sowie fŸr die ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit herzlich gedankt.  
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�†������ �' �D�V���)�U�H�L�]�•�J�L�J�N�H�L�W�V�D�E�N�R�P�P�H�Q���6�F�K�Z�H�L�]���±���(�8���X�Q�G���G�L�H���$�Q��
�H�U�N�H�Q�Q�X�Q�J���Y�R�Q���'�L�S�O�R�P�H�Q�����H�L�Q�H���6�N�L�]�]�H 

7. Gegenstand des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± EU ist auch die Anerkennung 
von Diplomen, Zeugnissen oder sonstigen BefŠhigungsnachweisen (Art. 9 FZA ). Dabei 
verweist diese Bestimmung auf Anhang III FZA , welcher die SekundŠrrechtsakte auf-
fŸhrt sind, die im VerhŠltnis Schweiz-EU anwendbar sind.14 Im Folgenden sollen thesen-
artig die diesbezŸglichen GrundsŠtze �± wobei sowohl einige allgemeine Aspekte, insbe-
sondere bezŸglich der Auslegung des FZA (I.), als auch spezifisch die Diplomanerken-
nung betreffende Gesichtspunkte (II.) berŸcksichtigt werden �± skizziert werden, die dann 
den Ausgangspunkt fŸr die vertiefte Auseinandersetzung mit der im Zentrum des vorlie-
genden Gutachtens stehenden Frage (die ÇGleichartigkeitÈ von Berufen oder Berufsbil-
dern) darstellen.  

Dabei erfolgt �± wie bereits eingangs bemerkt �± nicht nochmals eine ausfŸhrliche Darstellung des Frei-
zŸgigkeitsabkommens sowie des Systems der Diplomanerkennung; ebenso wird auf Nachweise aus 
Literatur und Rechtsprechung verzichtet; vielmehr geht es um eine thesenartige Zusammenfassung der 
diesbezŸglichen GrundsŠtze, Ÿber die im †brigen jedenfalls weitgehend Einigkeit besteht, dies auf der 
Grundlage bereits durchgefŸhrter Untersuchungen,15 auf die fŸr weitere Nachweise aus Literatur und 
Rechtsprechung verwiesen sei und die teilweise auch �± mit Blick auf eine bessere VerstŠndlichkeit des 
vorliegenden Gutachtens aus sich heraus �± nochmals aufgegriffen werden.16  

I.  Aufbau, Zielsetzungen und Auslegung des FZA 

8. Wie bereits eingangs erwŠhnt,17 geht die bereits in der PrŠambel formulierte Ziel-
setzung des FZA dahin, die FreizŸgigkeit auf der Grundlage der in der Union gelten-
den Bestimmungen zu verwirklichen. So dehnt das Abkommen die ArbeitnehmerfreizŸ-
gigkeit (Art. 45 AEUV) und die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) weitgehend auf 
die Schweiz und ihre Staatsangehšrigen aus (entsprechend Art. 1 lit. a), d) FZA). DarŸber 
hinaus geniessen auch NichterwerbstŠtige FreizŸgigkeit entsprechend den (im Wesentli-
chen sekundŠrrechtlichen) GewŠhrleistungen im Unionsrecht (vgl. Art. 1 lit. c) FZA). 
Dagegen wird die Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) nur partiell Ÿbernommen, in-
dem lediglich die Erbringung kurzfristiger Dienstleistungen liberalisiert wird (vgl. Art. 1 
lit. b) FZA).18 

 
 
14  S. insoweit schon oben Rn. 3. 
15  Vgl. insbesondere Epiney, EnzEuR Bd. 10, ¤ 13; Epiney/Matter, Zur Tragweite des FreizŸgig-

keitsabkommens Schweiz �± EU (FZA) im Bereich der Diplomanerkennung, 2021, passim; E-
piney, AJP 2021, 849 ff.; allgemein zum FreizŸgigkeitsabkommen auch die Nachweise bei E-
piney/Affolter, Jusletter vom 11. MŠrz 2019, Fn. 4. 

16  So insbesondere die AusfŸhrungen in Epiney/Matter, Zur Tragweite des FreizŸgigkeitsabkom-
mens Schweiz �± EU (FZA) im Bereich der Diplomanerkennung, 2021, passim. 

17  Rn. 1. 
18  Ausgehend von dem in der Bundesverfassung niedergelegten monistischen System kommt dem 

FreizŸgigkeitsabkommen als solchem seit seinem Inkrafttreten auch innerstaatlich Geltung zu, 
ohne dass ein irgendwie gearteter Transformationsakt notwendig wŠre. AusfŸhrlich zu den 
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9. FŸr den hier interessierenden Bereich der Diplomanerkennung ist �± neben dem 
Haupttext des Abkommens und dem dort in Art. 2 FZA  verankerten allgemeinen Diskri-
minierungsverbot aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit �± Anhang III  FZA von Be-
deutung. Dieser enthŠlt die fŸr den vorliegenden Beitrag besonders relevanten Vorgaben 
Ÿber die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen und sonstigen beruflichen BefŠhi-
gungsausweisen, wobei im Wesentlichen auf die einschlŠgigen unionsrechtlichen Vor-
schriften verwiesen wird und die Schweiz sich verpflichtet, eine ÇgleichwertigeÈ Rechts-
lage sicherzustellen.  

10. Als všlkerrechtlicher Vertrag ist das FreizŸgigkeitsabkommen nach den einschlŠ-
gigen všlkerrechtlichen GrundsŠtzen, die in der Wiener Vertragsrechtskonvention 
(VRK)19 kodifiziert sind, auszulegen. Auf dieser Grundlage kann in Bezug auf die fŸr 
die Auslegung des Abkommens zum Zuge kommenden Prinzipien der Grundsatz formu-
liert werden, dass diejenigen Bestimmungen des FreizŸgigkeitsabkommens, die an uni-
onsrechtliche Garantien anknŸpfen, sei dies nun wšrtlich oder (nur) sinngemŠss, 
grundsŠtzlich in Anlehnung an die unionsrechtliche Bedeutung auszulegen sind. Er-
kennbare Zielsetzung des Abkommens ist nŠmlich �± wie erwŠhnt �± die GewŠhrung 
gleichwertiger Rechte und Pflichten wie im Unionsrecht. M.a.W. soll eine mšglichst 
weitgehende ParallelitŠt der Rechtslage in der Union und im Anwendungsbereich 
des FreizŸgigkeitsabkommens sichergestellt werden. Dies bedeutet fŸr die Auslegung 
des Abkommens, dass grundsŠtzlich jedenfalls immer dann von einer ÇParallelitŠt der 
KonzepteÈ auszugehen ist, wenn das Abkommen auf Konzepte des Unionsrechts zurŸck-
greift, und nur dann eine hiervon abweichende Rechtslage unter dem Abkommen anzu-
nehmen ist, wenn deutlich wird, dass ein vom Unionsrecht differierendes Konzept ver-
folgt wird bzw. eine andere Rechtslage zugrunde gelegt werden sollte. 

Diese Zielsetzung des Abkommens impliziert auch, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der 
Auslegung derjenigen Bestimmungen, die auf unionsrechtliche Begriffe oder Konzepte zurŸckgreifen, 
zu berŸcksichtigen ist, dies ungeachtet dessen, ob die Urteile vor oder nach der Unterzeichnung des 
Abkommens ergingen. M.a.W. implizieren Anlage und Zielsetzung des Abkommens eine solche 
grundsŠtzliche ParallelitŠt der Auslegung und eine grundsŠtzliche Ç†bernahmeÈ auch der neueren 
Rechtsprechung des EuGH, dies nicht etwa weil die unionsrechtlichen AuslegungsgrundsŠtze als 
solche massgeblich wŠren, sondern weil die všlkerrechtlichen AuslegungsgrundsŠtze ihre Beachtlich-
keit begrŸnden.   

 
 

Rechtswirkungen des FZA im innerstaatlichen Bereich und zum VerhŠltnis zum nationalen 
Recht Epiney, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 2015/2016, 3 (7 ff.); s. ansonsten zur innerstaatli-
chen Wirkung des FZA und seinem VerhŠltnis zum nationalen Recht, m.w.N., Epiney/Matter, 
Tragweite des FZA, Rn. 8; Epiney, AJP 2023, 699 ff. Zur unmittelbaren Anwendbarkeit insbe-
sondere der Regelungen zur Diplomanerkennung BGE 132 II 135 E. 6.1; BGE 134 II 341; 
Gammenthaler, Diplomanerkennung, 301; Oesch, SZIER 2011, 583 (614 f.). 

19  Wiener †bereinkommen Ÿber das Recht der VertrŠge vom 23.5.1969, SR 0.111. 
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11. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat diese GrundsŠtze seit dem diesbezŸg-
lichen Leitentscheid20 immer wieder �± unter Einbezug der grundsŠtzlichen Massgeblich-
keit der neueren Rechtsprechung des EuGH21 �± klar betont (jedenfalls soweit die II. …f-
fentlich-rechtliche Abteilung betroffen ist),22 und auch die Rechtsprechung des EuGH 
geht zumindest inzwischen ebenfalls in diese Richtung (unter Einschluss der grundsŠtz-
lichen Relevanz neuerer Urteile des Gerichtshofs fŸr die Auslegung des Abkommens, 
soweit dieses auf Begriffe des Unionsrechts zurŸckgreift, werden solche neueren Urteile 
doch regelmŠssig zitiert und im Rahmen der BegrŸndung herangezogen),23 nachdem in 

 
 
20  BGE 136 II 5. S. sodann z.B. BGer 2C_688/2017 vom 29.10.2018 sowie besonders instruktiv 

BGE 140 II 112; BGE 142 II 35. FŸr einen †berblick Ÿber die relevante Rechtsprechung des 
Bundesgerichts vgl. die regelmŠssigen Berichte im Jahrbuch fŸr Migrationsrecht, zuletzt Epi-
ney/Hunziker, in: Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 2022/2023, 339 ff.  

21  Von der nur aus Çtriftigen GrŸndenÈ und keineswegs ÇleichthinÈ abgewichen werden dŸrfe, 
vgl. BGE 136 II 5. In BGer 2C_484/2022 vom 15.5.2023 E. 3.4 eršrterte das Bundesgericht �± 
soweit ersichtlich in dieser Form erstmals �± die Frage, unter welchen Voraussetzungen solche 
Çtriftigen GrŸndeÈ vorliegen kšnnten. Es kam mit Blick auf Art. 7 Abs. 1 lit. b RL 2004/38 
(sog. FreizŸgigkeits- bzw. UnionsbŸrgerrichtlinie) zum Schluss, angesichts der Formulierung 
dieser Bestimmung, welche sich von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA unterscheide, lŠgen �± soweit 
unionsrechtliche Bestimmungen abkommensrelevant sein sollten �± solche Çtriftigen GrŸndeÈ 
hinsichtlich der Frage der ÇSchŠdlichkeitÈ des Bezugs von Sozialhilfeleistungen fŸr das Auf-
enthaltsrecht von nicht erwerbstŠtigen Personen vor, so dass aus der Rechtsprechung des EuGH 
bezŸglich dieser Bestimmung (konkret nahm die BeschwerdefŸhrerin auf EuGH, Rs. C-140/12, 
Brey, ECLI:EU:C:2013:337, Bezug) nichts abgeleitet werden kšnne. Nicht klar wird aus die-
sem Urteil allerdings, ob sich die fehlende Massgeblichkeit der Rechtsprechung des EuGH hier 
aus der (vom Bundesgericht auch erwŠhnten) grundsŠtzlich fehlenden Massgeblichkeit der RL 
2004/38 fŸr das VerhŠltnis zur Schweiz oder aber aus Çtriftigen GrŸndenÈ ergibt, eine Frage, 
welche im Zusammenhang mit der Relevanz der RL 2004/38 fŸr die Tragweite des FreizŸgig-
keitsabkommens durchaus von Bedeutung sein kann. Vgl. instruktiv zu dem Urteil Pirker, 
dRSK vom 20.7.2023. 

22  Bemerkenswert ist jedoch eine jŸngere Rechtsprechung der Strafrechtlichen Abteilung des 
Bundesgerichts (s. insbesondere BGer 6B_378/2018 vom 22.5.2019), die betont, das FZA sei 
primŠr wirtschaftlicher Natur, so dass die Mšglichkeit der EinschrŠnkung der durch das Ab-
kommen garantierten Rechte aus GrŸnden der šffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 5 An-
hang I FZA) nicht eng, sondern gemŠss dem Wortlaut auszulegen sei. Da das Bundesgericht 
aber gleichzeitig auch auf die Rechtsprechung des EuGH verweist und bei der konkreten An-
wendung des Art. 5 Anhang I FZA letztlich doch auf den Einzelfall und die Massgeblichkeit 
der VerhŠltnismŠssigkeit verweist, bleibt unklar, inwieweit das Bundesgericht tatsŠchlich im 
Ergebnis von der diesbezŸglichen Rechtslage im Unionsrecht abweichen will, zumal dieses den 
Mitgliedstaaten auch in Bezug auf die Beendigung des Aufenthalts aus GrŸnden der šffentli-
chen Sicherheit und Ordnung einen gewissen Gestaltungsspielraum einrŠumt. Zu diesem Urteil 
ausfŸhrlich Epiney, Jusletter vom 19.8.2019. Auch die nachfolgenden Urteile der Strafrechtli-
chen Abteilung bringen hier nur wenig Klarheit, vgl. den †berblick bei Epiney/Matter, Jahr-
buch fŸr Migrationsrecht 2019/2020, 359 (399 ff.). FŸr die in der vorliegenden Untersuchung 
im Vordergrund stehende Problematik dŸrfte diese Auseinandersetzung jedoch nur wenig rele-
vant sein, betrifft sie doch spezifische Fragen der Aufenthaltsbeendigung aufgrund strafrecht-
licher Massnahmen. Im †brigen kšnnte die neueste Rechtsprechung der Strafrechtlichen Ab-
teilung eine gewisse ÇKehrtwendeÈ einleiten, vgl. BGer 6B_205/2023 vom 17. August 2023, 
hierzu Epiney, dRSK vom 13.11.2023. 

23  Vgl. EuGH, Rs. C-506/10 (Graf), ECLI:EU:C:2011:643; EuGH, Rs. C-425/11 (Ettwein), 
ECLI:EU:C:2013:121; EuGH, Rs. C-656/11 (Vereinigtes Kšnigreich/Rat), 
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den ersten Urteilen einige eher missverstŠndliche Passagen zu verzeichnen waren.24 Hie-
ran Šndert auch der Umstand nichts, dass der Gerichtshof jeweils auch betont, eine auto-
matische †bertragung der unionsrechtlichen GrundsŠtze komme nicht in Betracht.25 
Auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur sind diese GrundsŠtze im Prinzip aner-
kannt, so dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung allgemein auf Zustimmung 
stšsst.26 

Dies Šndert allerdings nichts daran, dass die Anwendung dieses Grundsatzes der ParallelitŠt der Aus-
legung im Einzelnen durchaus Schwierigkeiten bereiten kann, womit gewisse Rechtsunsicherheiten 
einhergehen kšnnen. Dies gilt insbesondere fŸr die Frage, ob in einer konkreten Bestimmung tatsŠch-
lich auf unionsrechtliche Konzepte zurŸckgegriffen wird.27 Die eršrterten GrundsŠtze werden hier-
durch aber nicht in Frage gestellt. 

II.  Zur Regelung der Diplomanerkennung im FZA  

1. Art. 9 FZA i.V.m. Anhang III FZA  

a) Allgemeines  

12. Die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen oder sonstigen BefŠhigungsnachwei-
sen wird in Art. 9 FZA  geregelt. Diese Bestimmung verweist auf Anhang III FZA , wel-
cher die SekundŠrrechtsakte auffŸhrt, die im VerhŠltnis Schweiz-EU anwendbar sind.28 
Dabei figurieren in Abschnitt A Anhang III FZA die (auch auf EU-Ebene) rechtlich ver-
bindlichen SekundŠrrechtsakte, die �± vorbehaltlich genŸgender Bestimmtheit �± unmittel-
bar anwendbar sind. Den in Abschnitt B Anhang III FZA aufgelisteten Instrumenten 
kommt innerhalb der EU kein rechtsverbindlicher Charakter zu, weshalb sie auch im Ver-
hŠltnis Schweiz-EU als solche rechtlich nicht bindend sind.29 

Das FZA nahm in seiner ursprŸnglichen Fassung gemŠss Art. 9 FZA und Anhang III FZA Bezug auf 
die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens in der EU geltenden Diplomanerkennungs-
richtlinien, welche somit auch im VerhŠltnis Schweiz- EU anwendbar waren. Nachdem auf Unions-
ebene die Regelungen Ÿber die Diplomanerkennung (teilweise) revidiert worden waren, wurde Anhang 
III FZA entsprechend angepasst. Er verweist nun auch auf die (neue) RL 2005/36 Ÿber die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, so dass die ParallelitŠt der Rechtslage in der Union und im VerhŠltnis 
zur Schweiz im Bereich der Diplomanerkennung sichergestellt wurde (und noch auch noch weitgehend 

 
 

ECLI:EU:C:2014:97; EuGH, Rs. C-241/14 (Bukovansky), ECLI:EU:C:2015:766; EuGH, Rs. 
C-478/15 (Radgen), ECLI:EU:C:2016:705; EuGH, Rs. C-581/17 (WŠchtler), 
ECLI:EU:C:2019:138. 

24  Vgl. EuGH, Rs. C-70/09 (Hengartner), ECLI:EU:C:2010:430; hierzu ausfŸhrlich, m.w.N., E-
piney/Metz/Pirker, ParallelitŠt der Rechtsentwicklung, 157 ff. 

25  EuGH, Rs. C-581/17 (WŠchtler), ECLI:EU:C:2019:138. 
26  Vgl., jeweils m.w.N., z.B. Maiani ZSR 2011 I, 27 ff.; Oesch SJZ 2016, 53 ff.; Cottier ZSR 

2015 I, 325 ff.; Pirker ZBl. 2015, 295 ff. Zur Problematik ausfŸhrlich bereits Epiney/Metz/Pir-
ker, ParallelitŠt der Rechtsentwicklung, 169 ff. 

27  Vgl. insoweit, mit zahlreichen Beispielen, Epiney, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 2011/2012, 81 
(84 ff.). 

28  S. insoweit schon oben Rn. 3, 9. 
29  Vgl. insoweit auch Gammenthaler, Diplomanerkennung, 299 ff. 
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ist).30 Allerdings wurden gewisse Anpassungen der RL 2005/36 (noch) nicht in das FreizŸgigkeitsab-
kommen Ÿbernommen, dies aufgrund der Schwierigkeiten zwischen der Schweiz und der EU betref-
fend die Regelung der sog. institutionellen Fragen.31 

13. Auf der Grundlage dieser Bestimmungen ist die Schweiz (auch) fŸr den Bereich 
der Diplomanerkennung verpflichtet, eine gleichwertige Rechtslage wie in der Union 
auf der Grundlage der aufgefŸhrten EU-Rechtsakte zu gewŠhrleisten. Die Union ihrer-
seits hat schweizerische AusbildungsabschlŸsse entsprechend den relevanten unions-
rechtlichen Vorgaben als gleichwertig anzuerkennen.32 Art. 9 FZA bezweckt somit die 
volle GewŠhrleistung der freien PersonenfreizŸgigkeit zwischen der Schweiz und der EU. 
Damit soll den Staatsangehšrigen der Vertragsparteien ein nichtdiskriminierendes Sys-
tem des Zugangs zu wirtschaftlichen TŠtigkeiten garantiert werden, dies entsprechend der 
Rechtslage in der Union.33 

14. Soweit die Auslegung von Anhang III FZA betroffen ist, sind die in diesem aufge-
fŸhrten EU-Rechtsakte in Anwendung der erwŠhnten GrundsŠtze34 parallel wie im EU-
Recht auszulegen: Sowohl der Wortlaut �± bzw. der direkte Verweis auf das EU-
SekundŠrrecht �± als auch die Zielsetzung des Art. 9 FZA i.V.m. Anhang III FZA lassen 
klar erkennen, dass die Rechtslage im VerhŠltnis zur Schweiz parallel wie im Unions-
recht gestaltet werden soll. 

Auch das Bundesgericht nimmt in seiner Rechtsprechung zu Fragen der Diplomanerkennung nach dem 
Abkommen regelmŠssig auf die Rechtslage in der Union und die Rechtsprechung des EuGH Bezug.35 

b) Das System der RL 2005/36 �± GrundsŠtze  

15. Der Anwendungsbereich der RL 2005/36 erstreckt sich �± abgesehen von einigen 
Ausnahmen, wie z.B. RechtsanwŠlte oder Notare, sowie TŠtigkeiten in der šffentlichen 
Verwaltung bzw. die AusŸbung šffentlicher Gewalt36 �± auf alle reglementierten Berufe. 
Unter solchen reglementierten TŠtigkeiten werden alle beruflichen TŠtigkeiten verstan-
den, deren Aufnahme oder AusŸbung direkt oder indirekt an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen (Hochschuldiplome, Diplome, PrŸfungszeugnisse oder sonstige 
BefŠhigungsnachweise) gebunden ist.  

 
 
30  Epiney/Mosters, SJER 2013/2014, 57 (93); s. auch den †berblick Ÿber die Regelung der Dip-

lomanerkennung im FZA bei Gammenthaler, SJER 2008/2009, 419 (420 ff.). 
31  Vgl. insoweit im Einzelnen GŸnthardt, SJZ 2022, 159 (167 ff.). Allgemein zu den Implikatio-

nen des Abbruchs der Verhandlungen zum sog. Rahmenabkommen oder Institutionellen Ab-
kommen (InstA) Epiney, �/�H�V���L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�p�F�K�H�F���G�H�V���Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�¶�X�Q���$�F�F�R�U�G-cadre, 
passim. 

32  Gammenthaler, Diplomanerkennung, 298. 
33  Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, Art. 9, Rn. 4. 
34  Rn. 8 ff. 
35  Vgl. z.B. BGE 132 II 135 E. 5.  
36  S. zu den Ausnahmen Art. 2 Abs. 3 RL 2005/36, Art. 10, 16 Anhang I FZA. Der Begriff der 

šffentlichen Verwaltung bzw. der AusŸbung hoheitlicher Gewalt ist nach stŠndiger Rechtspre-
chung eng auszulegen, vgl. z.B. EuGH, verb. Rs. C-372/09, C-373/09 (Josep Penarroja Fa), 
ECLI:EU:C:2011:156 (in Bezug auf Gerichtsdolmetscher).  
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Bei einem reglementierten Beruf im Sinn der RL 2005/36 handelt es sich also um eine berufliche TŠ-
tigkeit bzw. eine Gruppe beruflicher TŠtigkeiten, bei welcher die Aufnahme, die AusŸbung bzw. eine 
der Arten der AusŸbung aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften37 entweder direkt oder 
indirekt das Vorhandensein von bestimmten Berufsqualifikationen voraussetzt.38 Bei einem reglemen-
tierten Beruf ist somit eine bestimmte Qualifikation in der Form eines Diploms, Zeugnisses o.Š. erfor-
derlich, welche den erfolgreichen Abschluss einer spezifisch auf den Beruf vorbereitenden Ausbildung 
bestŠtigt.39 Deutlich wird damit auch, dass rein akademische Anerkennungen nicht in den Anwen-
dungsbereich der RL 2005/36 fallen.40 Allerdings sind hier ggf. die Grundfreiheiten zu beachten.41 

Die Reglementierung von Berufen liegt in der Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten (bzw. der 
Schweiz), so dass ihnen hierbei ein grosser Handlungsspielraum zukommt, sie freilich aber die Grund-
freiheiten zu beachten haben.42 Nur falls ein Beruf reglementiert ist, kommt die RL 2005/36 zur An-
wendung, so dass die mitgliedstaatlichen Regelungen die Tragweite bzw. den Anwendungsbereich der 
RL 2005/36 beeinflussen. Nicht reglementierte Berufe setzen keine beruflichen Qualifikationen vo-
raus,43 so dass sich in diesen FŠllen die Frage der Anerkennung nicht stellt, da der Zugang sowie die 
AusŸbung solcher Berufe frei zugŠnglich sind.44 Dabei fŸhrt der Umstand, dass jeder Staat unterschied-
liche Berufe reglementieren kann, zu einer gewissen Intransparenz und hat zur Folge, dass sich die 
Anerkennung bzw. die ZulŠssigkeit der AusŸbung des betreffenden Berufs von Staat zu Staat unter-
scheidet.45  

Der Begriff des reglementierten Berufs ist von demjenigen der reglementierten Ausbildung zu un-
terscheiden. Letzterer bezeichnet ein Studium bzw. einen Ausbildungslehrgang, dessen Struktur und 
Niveau durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgegeben ist und insbesondere auf die AusŸbung 
eines bestimmten Berufs vorbereitet.46 Viele reglementierte Ausbildungen sind jedoch nicht auf einen 
reglementierten Beruf ausgerichtet,47 und eine Ausbildung zu einem bestimmten Beruf kann reglemen-
tiert sein, wŠhrend dessen AusŸbung keiner Reglementierung unterworfen ist.48  

16. Die RL 2005/36 gilt fŸr alle Marktteilnehmer , seien es abhŠngig oder selbstŠn-
dig BeschŠftigte, die einen reglementierten Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausŸben 
wollen als dem, in dem sie ihre berufliche Qualifikation erworben haben (Art. 2 Abs. 1 

 
 
37  Entscheidend ist somit, ob eine derartige hoheitliche Regelung vorliegt, vgl. insoweit auch Ber-

thoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 164. 
38  S. insoweit auch die Legaldefinition in Art. 3 Abs. 1 lit. a RL 2005/36. 
39  Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, Art. 9, Rn. 12. S. insoweit auch 

EuGH, Rs. C-586/08 (Rubino), ECLI:EU:C:2009:801, wo der EuGH klarstellte, dass der er-
folgreiche Abschluss eines Verfahrens (wie das in Italien im Hinblick auf den Zugang zum 
Beruf des Hochschullehrers), mit dem eine im Voraus festgelegte Anzahl von Personen auf der 
Grundlage einer vergleichenden Bewertung der Kandidaten ausgewŠhlt wird, nicht als Berufs-
qualifikation anzusehen sei.  

40  Vgl. insoweit auch BGE 132 II 135; BGer 2A.331/2002 vom 24.1.2003. Zu dieser Unterschei-
dung auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesgerichts Gammenthaler, SJER 
2008/2009, 419 (429 ff.). 

41  S. insoweit noch unten Rn. 21.  
42  Hierzu unten Rn. 21. 
43  Gammenthaler, Diplomanerkennung, 288. 
44  Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 200. 
45  Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 165 f. 
46  S. die Legaldefinition in Art. 3 Abs. 1 lit. e) RL 2005/36. 
47  Gammenthaler, Diplomanerkennung, 353 ff.; Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code an-

notŽ, vol. III, Art. 9, Rn. 13; hierzu auch Berthoud, in: PersonenfreizŸgigkeitsabkommen, 127 
(130 ff.).  

48  Gammenthaler, SJER 2008/2009, 419 (432). 
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RL 2005/36).49 Allerdings betrifft sie nur die fŸr die AusŸbung des betreffenden regle-
mentierten Berufs verlangten Qualifikationen,50 nicht jedoch die sonstigen Bedingun-
gen fŸr die AusŸbung des Berufs; hier sind aber die Vorgaben der Grundfreiheiten zu 
beachten.51 

17. Mit Bezug auf den Zugang zu einem reglementierten Beruf im Aufnahmestaat 
zwischen der Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit zu unterscheiden:  
�x Hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit sieht Art. 5 Abs. 1 RL 2005/36 vor, dass 

die Mitgliedstaaten die Dienstleistungsfreiheit aufgrund der Berufsqualifikation 
dann nicht einschrŠnken kšnnen, wenn der Dienstleistungserbringer im Herkunfts-
mitgliedstaat zur AusŸbung des in Frage stehenden Berufs rechtmŠssig niederge-
lassen ist und �± im Falle der Nichtreglementierung des Berufs im Herkunftsmit-
gliedstaat �± den Beruf mindestens zwei Jahre wŠhrend der vorhergehenden zehn 
Jahre im Herkunfts- bzw. Niederlassungsmitgliedstaat ausgeŸbt hat. M.a.W. impli-
ziert eine solche zweijŠhrige BerufstŠtigkeit die Pflicht zur gegenseitigen Aner-
kennung im Rahmen der AusŸbung der Dienstleistungsfreiheit.52 

Begibt sich der Dienstleistungserbringer in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im Aufnah-
memitgliedstaat den berufsstŠndischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln, die 
dort in unmittelbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen fŸr Personen gelten, die den-
selben Beruf wie er ausŸben, und den dort geltenden Disziplinarbestimmungen (Art. 5 Abs. 3 RL 
2005/36). Zu diesen Bestimmungen gehšren etwa Regelungen Ÿber die Definition des Berufs, das 
FŸhren von Titeln und schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. GemŠss Art. 5 Abs. 1, Art. 6 RL 
2005/36 ist der Dienstleistungserbringer jedoch von der Zulassung, Eintragung oder Mitgliedschaft 
bei einer Berufsorganisation befreit. So entfŠllt z.B. bei Steuerberatern die obligatorische Kammer-
mitgliedschaft.53  

�x BezŸglich der Niederlassung gelten prŠzisere und abgestufte Anerkennungsregeln, 
wobei gemŠss Art. 11 RL 2005/36 fŸnf Berufsqualifikationsniveaus zu unterschei-
den sind, die eine leichtere Vergleichbarkeit der Qualifikationsniveaus in den Mit-
gliedstaaten erreichen sollen. Im Einzelnen werden hier drei verschiedene Aner-
kennungssysteme unterschieden: die automatische Anerkennung (Art. 21 ff. RL 
2005/36), die Anerkennung aufgrund von Berufserfahrung (Art. 16 ff. RL 
2005/36) und das sog. allgemeine Anerkennungssystem (Art. 10 ff. RL 2005/36).  

 
 
49  Sie kommt allerdings nur dann zur Anwendung, wenn sich die betreffende Person in den Auf-

nahmestaat begibt, um seine Dienstleistung anzubieten, so dass Korrespondenzdienstleistungen 
nicht erfasst sind, vgl. EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
ECLI:EU:C:2015:827. Diesfalls ist auf die Grundfreiheiten abzustellen, vgl. insoweit ausfŸhr-
lich Epiney/Matter, Zur Tragweite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± EU (FZA) im Be-
reich der Diplomanerkennung, Rn. 21 ff. 

50  EuGH, Rs. C-125/16 (Malta Dental Technologists Association), ECLI:EU:C:2017:707; EuGH, 
Rs. C-359/09 (Ebert), ECLI:EU:C:2011:44. 

51  Zu diesen ausfŸhrlich Epiney/Matter, Zur Tragweite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± 
EU (FZA) im Bereich der Diplomanerkennung, Rn. 21 ff. 

52  Vgl. zu den Voraussetzungen, unter denen die Dienstleistungsfreiheit betroffen ist, sowie zur 
Abgrenzung zur Niederlassungsfreiheit EuGH, Rs. C-55/94 (Gebhard), ECLI:EU:1995:411.  

53  S. auch schon EuGH, Rs. C-58/98 (Corsten), ECLI:EU:C:2000:527, Rn. 44 ff. 
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Dabei sind von der RL 2005/36 lediglich staatliche oder staatlich anerkannte Diplome bzw. Aus-
bildungsnachweise erfasst.54 So sprechen z.B.  Art. 13 Abs. 1 lit. a), Art. 13 Abs. 2 lit. a) RL 
2005/36 davon, dass der Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zustŠndigen Behšrde ausgestellt worden sein 
muss, und Art. 3 Abs. 1 lit. d) RL 2005/36 definiert den Begriff der ÇzustŠndigen BehšrdeÈ als jede 
von den Mitgliedstaaten mit der besonderen Befugnis ausgestattete Behšrde oder Stelle, Ausbil-
dungsnachweise und andere Dokumente oder Informationen auszustellen. Deutlich wird damit, dass 
es nur, aber immerhin, um eine irgendwie geartete staatliche Anerkennung des Ausbildungsnach-
weises gehen muss, so dass auch von privaten Institutionen ausgestellter Ausbildungsnachweise, die 
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften akkreditiert  sind, erfasst werden.55  

Dieses Erfordernis der staatlichen Anerkennung ist vor dem Hintergrund des Prinzips der gegensei-
tigen Anerkennung zu sehen, wonach die EU-Mitgliedstaaten sich gegenseitiges Vertrauen in den 
Bereichen entgegenbringen, welche sie reglementieren oder anerkennen.56 Einem Diplom einer pri-
vaten Institution ohne staatliche Anerkennung fehlt die staatliche Kontrolle, so dass es auch nicht 
anerkannt werden kann.57 

18. Im vorliegenden Zusammenhang ist das allgemeine Anerkennungssysteme �± wel-
ches dann zum Zuge kommt, wenn weder das sektorale bzw. ÇautomatischeÈ Anerken-
nungssystem einschlŠgig noch eine Anerkennung aufgrund von Berufserfahrung mšglich 
ist58 �± von besonderer Relevanz. Diesem in Art. 10 ff. RL 2005/36 geregelten System 
kommt damit insofern ein transversaler und subsidiŠrer Charakter zu, als das Anerken-
nungssystem auf alle reglementierten Berufe anwendbar ist, welche von keinem der an-
deren Systeme erfasst sind.59 Die Grundidee dieses allgemeinen Anerkennungssystems 
geht dahin, dass die Mitgliedstaaten im Einzelfall die Gleichwertigkeit der absolvierten 

 
 
54  Die RL 2005/36 setzt hinsichtlich der Anerkennung nicht voraus, dass die Berufsqualifikation 

durch eine staatliche Behšrde ausgestellt worden ist. Vielmehr kšnnen auch vom Staat bezeich-
nete Behšrden bzw. Stellen mit der Kompetenz versehen werden, Ausbildungsnachweise zu 
erstellen. Vgl. dazu BGer 2C_662/2018 und 2C_663/2018 vom 25.2.2019, E. 3.3.2. 

55  AusdrŸcklich Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 101. S. insoweit 
auch BGer 2C_662/2018 und 2C_663/2018 vom 25.2.2019, wo das Bundesgericht festhielt, die 
Diplome mŸssten von der zustŠndigen Stelle in dem betreffenden Mitgliedstaat ausgestellt wor-
den sein, welche der Staat bestimme. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz mŸsse es sich dabei 
jedoch nicht um eine staatliche Behšrde handeln. 

56  Vgl. zum Ganzen Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 96 ff. Aus der 
Rechtsprechung EuGH, Rs. C-424/09 (Ioanni Toki), ECLI:EU:C:2011:210. 

57  Bei Ausbildungen, welche sowohl private als auch staatliche Module enthalten, werden die 
privaten nicht anerkannt und Ausgleichsmassnahmen verlangt. Vgl. dazu BVGer B-6723/2009 
vom 24.10.2013, E. 3; Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 97 f. 

58  S. diesbezŸglich die PrŠzisierungen in Art. 10 RL 2005/36 fŸr diejenigen Konstellationen, in 
denen an sich die anderen Anerkennungssystem einschlŠgig wŠren, es aber um FŠlle geht, in 
denen der Antragsteller aus besonderen und aussergewšhnlichen GrŸnden die in diesen Kapi-
teln genannten Voraussetzungen nicht erfŸllt. Hierzu EuGH, Rs. C-477/13 (Angerer), 
ECLI:EU:C:2015:239.  

59  Es kann jedoch vorkommen, dass keines der drei Anerkennungssysteme anwendbar ist. In sol-
chen FŠllen sind die allgemeinen Bestimmungen der PersonenfreizŸgigkeit, vgl. insoweit auch 
noch unten Rn. 20 ff. sowie Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 301 
f., einschlŠgig.  
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Ausbildung im VerhŠltnis zu der von ihnen verlangten (inlŠndischen) Ausbildung Ÿber-
prŸfen (mŸssen)60 und Ausgleichsmassnahmen (nur) verlangen dŸrfen, wenn und soweit 
wesentliche Unterschiede zur inlŠndischen Ausbildung festgestellt werden. Dabei enthŠlt 
die RL 2005/36 (insofern im Gegensatz zum PrimŠrrecht bzw. letztlich in PrŠzisierung 
der primŠrrechtlichen GrundsŠtze) gewisse Vorgaben hinsichtlich der Anerkennung, da 
eine grundsŠtzliche Anerkennung (unter Vorbehalt von ggf. zulŠssigen Ausgleichsmass-
nahmen) bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erfolgen muss. Diese unterscheiden 
sich je nachdem, ob der Beruf lediglich im Aufnahmestaat oder auch in demjenigen Staat 
reglementiert ist, welcher das Diplom bzw. den Ausbildungsnachweis ausgestellt hat (vgl. 
Art. 13 RL 2005/36):  
�x Diplome aus Staaten, in welchen der Beruf nicht reglementiert ist, werden aner-

kannt, sofern vier Voraussetzungen erfŸllt sind (Art. 13 Abs. 2 RL 2005/36): Die 
antragstellende Person muss grundsŠtzlich den Beruf wŠhrend zwei Jahren vollzeit-
lich in den letzten zehn Jahren in einem Mitgliedstaat ausgeŸbt haben,61 welcher 
den Beruf nicht reglementiert hat, und mindestens einen BefŠhigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzen (1). Des Weiteren muss das anzuerkennende Diplom von 
einer staatlichen Behšrde ausgestellt worden oder staatlich anerkannt sein (2),62 
wobei die im Diplom validierte Berufsqualifikation gleichwertig63 sein muss wie 
jene welche von InlŠndern verlangt wird (3). Ferner muss die Berufsqualifikation 
bestŠtigen, dass der Inhaber des Diploms auf die AusŸbung des in Frage stehenden 
Berufs vorbereitet worden ist (4). 

�x Ist der in Frage stehende Beruf sowohl im Herkunftsstaat als auch im Aufnah-
mestaat reglementiert, entfallen die Voraussetzungen bezŸglich der Berufserfah-
rung sowie die BestŠtigung bezŸglich der Vorbereitung auf den Beruf (Art. 13 Abs. 
1 RL 2005/36). 

19. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen und soweit im Rahmen des Vergleichs der 
Ausbildungen keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden kšnnen, ist das Dip-
lom anzuerkennen. Wenn hingegen bei der PrŸfung der auslŠndischen Ausbildungs-
nachweise wesentliche Unterschiede zu den verlangten inlŠndischen Nachweisen fest-

 
 
60  Das System impliziert somit eine Pflicht zur †berprŸfung der Gleichwertigkeit, vgl. aus der 

schweizerischen Rechtsprechung z.B. BGer 2C_472/2017 vom 7.12.2017; BVGer B-
5372/2015 vom 4.4.2017; BGer 2C_472/2017 vom 7.12.2017 E. 3; BVGer B-5372/2015 vom 
4.4.2017; BVGer B-3440/2015 vom 17.8.2017 insb. E. 3.6.3; speziell mit Bezug zur Osteopa-
thie BGer 2C_662/2018 und 2C_663/2018 vom 25.2.2019 E. 3-4; BVGer B-2844/2020 vom 
18. MŠrz 2022 E.3.4. 

61  Wobei Art. 13 Abs. 2 RL 2005/36 auch Ausnahmen davon vorsieht. Vgl. in Bezug auf die 
Anforderungen an die Berufserfahrung noch unten Rn. 26.  

62  Zu diesem Erfordernis schon oben Rn. 17. 
63  Die Beurteilung der Gleichwertigkeit des auslŠndischen Diploms wird auf der Grundlage der 

Kenntnisse und Qualifikationen vorgenommen, welche das vorliegende Diplom unter BerŸck-
sichtigung der Dauer des Studiums sowie der praktischen Ausbildung dem Inhaber des Diploms 
vermutungsweise zuspricht, vgl. Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 
305 f. Vgl. dazu auch BVGer B-6195/2008 vom 21.4.2009, E. 2. 
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gestellt werden, hat die zustŠndige Behšrde zu prŸfen, ob die Berufserfahrung der ge-
suchstellenden Person diese LŸcken aufzuwiegen vermag (Art. 14 Abs. 5 RL 2005/36).64 
Wenn dies verneint wird, hat die Behšrde einen begrŸndeten Entscheid zu erlassen und 
Ausgleichsmassnahmen anzuordnen (Art. 14 Abs. 1 RL 2005/36).65 Die Auferlegung 
von Ausgleichsmassnahmen nach Art. 14 Abs. 1 RL 2005/36 setzt damit eine PrŸfung 
voraus, mit der die zustŠndige Behšrde des Aufnahmemitgliedstaats feststellen soll, ob 
mšglicherweise zwischen der bisherigen Ausbildung des Antragstellers und der inlŠndi-
schen Ausbildung wesentliche Unterschiede bestehen. Dies impliziert auch, dass die Fest-
stellung bzw. die PrŸfung der Gleichwertigkeit nicht von weiteren bzw. zusŠtzlichen Kri-
terien abhŠngig gemacht werden darf, so dass die Ausgleichsmassnahmen keine ÇZulas-
sungsbedingungenÈ vorsehen dŸrfen.66 Bei der Festlegung der nach der RL 2005/36 
grundsŠtzlich zulŠssigen Ausgleichsmassnahmen sind somit sowohl die bereits erfŸllten 
Voraussetzungen auf Seiten des Bewerbers als auch die inlŠndischen Ausbildungsanfor-
derungen im Einzelfall genauer zu prŸfen, wodurch die legitimen Interessen an der Ein-
haltung der festgelegten Qualifikationen geschŸtzt werden sollen, ohne dass die Aus-
gleichsmassnahmen fŸr protektionistische Zwecke missbraucht werden dŸrfen.67 

Wesentliche Unterschiede dŸrfen nur bei ins Gewicht fallenden Differenzen der betroffenen Aus-
bildungen angenommen werden (s. insoweit auch Art. 14 Abs. 4 RL 2005/36).68 Im †brigen ist der 

 
 
64  FŠlle, in welchen die Berufserfahrung die wesentlichen Unterschiede zu kompensieren vermag, 

sind jedoch selten, vgl. Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 311 ff., 
m.w.N. Im †brigen ist die Berufserfahrung nach der RL 2005/36 nur dann zu berŸcksichtigen 
ist, wenn die entsprechende TŠtigkeit nach der Erlangung der Berechtigung zur AusŸbung eines 
reglementierten Berufs in dem entsprechenden Mitgliedstaat erfolgt war, vgl. EuGH, verb. Rs. 
C-422/09, C-425/09, C-426/09 (Vandorou), ECLI:EU:C:2010:732. S. ansonsten zur 
BerŸcksichtigung der Berufspraxis aus der Rechtsprechung z.B. BVGer B-374/2021 vom 
29.10.2021 E. 6.2 mit Verweis auf EuGH Rs. C-426/09, Askoxilakis, ECLI:EU:C:2010:54, Rn. 
69; BGer 2C_422/2020 vom 5.1.2021 E. 6.3.3; BVGer B-1184/2020 vom 25.5.2021 E. 5.4. 
Danach sei zu prŸfen, ob die allfŠllige Berufserfahrung des Betroffenen wesentliche Unter-
schiede in der Ausbildung auszugleichen vermšge. Die Aufsicht durch einen qualifizierten Be-
rufsangehšrigen stelle nur einen Indikator fŸr die Anrechnung der Erfahrung dar. Es sei jegliche 
berufsspezifische praktische Erfahrung zu berŸcksichtigen. Die als selbstŠndige Psychothera-
peutin erworbene Berufserfahrung einer klinischen Psychologin sei daher bei der Entscheidung 
betreffend die Anerkennung als Psychotherapeutin miteinzubeziehen. Die Tatsache des fehlen-
den Nachweises einer Supervision durch einen Psychotherapeuten Šndere hieran nichts. S. im 
Ergebnis ebenso �± mit Bezug zur Osteopathie �± BGer 2C_422/2020 vom 5.1.2021; s. weiter 
BGer 2C_668/2018 vom 25.2.2019.  

65  Hierzu im Einzelnen Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 310 ff. 
66  EuGH, Rs. C-729/17 (Kommission/Griechenland), ECLI:EU:C:2019:534; EuGH, Rs. C-

118/09 (Koller), ECLI:EU:C:2010:805.  
67  Vgl. aus der schweizerischen Rechtsprechung zur ZulŠssigkeit und Ausgestaltung von Aus-

gleichsmassnahmen z.B. BGer 2C_532/2022 vom 17.1.2023 E. 5; BVGer B-5437/2020 vom 
20.7.2022; BVGer B-1332/2014 vom 7.5.2015 E. 5.2; BVGer B-2762/2021 vom 19.12.2022 
E. 10.1 f.; BVGer B-5953/2020 vom 6.5.2022. 

68  Hierbei handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, weshalb der zustŠndigen Be-
hšrde ein gewisser Ermessensspielraum zukommt, dessen AusŸbung nur beschrŠnkt gerichtlich 
ŸberprŸft werden kann. Wesentliche Unterschiede kšnnen z.B. darin bestehen, dass gewisse 
Fachbereiche nicht abgedeckt worden sind, Kenntnisse im nationalen Recht oder Kenntnisse 
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Grundsatz der VerhŠltnismŠssigkeit zu beachten (Art. 14 Abs. 5 RL 2005/36), und letztlich geht es 
darum, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Reglementierung sowie den Rechten der Be-
troffenen zu finden.69 Entscheidend muss daher sein, ob die betroffene Person Ÿber ausreichende 
FŠhigkeiten verfŸgt, damit den Zielsetzungen der Reglementierung Rechnung getragen werden 
kann. Den Vergleich der Ausbildungen nimmt die zustŠndige Behšrde anhand des eingereichten 
Dossiers vor. Die Informationen sind demnach von der gesuchstellenden Person einzureichen und 
idealerweise mit einer kurzen ErklŠrung bezŸglich des Inhalts und die Art des Unterrichts zu verse-
hen.70 Die Rechtsprechung hat aber auch prŠzisiert, dass die AusfŸhrungen zu (angeblichen) erheb-
lichen Unterschieden in der Ausbildung hinreichend prŠzise sein mŸssten, so dass die zustŠndige 
Behšrde einen eigentlichen Vergleich der UnterrichtsfŠcher und der Ausbildungsstunden vorneh-
men mŸsse. Das Vorbringen, es bestehe eine LŸcke, reiche nicht aus; vielmehr benštige die Behšrde 
sachliche Elemente fŸr diese Feststellung. Bei fehlenden Angaben zum Inhalt und zur Dauer der 
Ausbildung erschliesse sich die Grundlage der Entscheidungsfindung nicht, so dass die Vorinstanz 
demnach weitere AbklŠrungen vorzunehmen habe.71 

Soweit Ausgleichsmassnahmen angeordnet werden dŸrfen, kann grundsŠtzlich die gesuchstellende 
Person die Form der Ausgleichsmassnahmen bestimmen.72 Zur Auswahl steht einerseits das Ab-
legen einer EignungsprŸfung. Diese Variante eignet sich insbesondere fŸr Personen, welche innert 
nŸtzlicher Frist darlegen wollen, dass sie Ÿber die geforderten Qualifikationen verfŸgen. Die Eig-
nungsprŸfung kann entweder in schriftlicher Form, mŸndlich, theoretisch oder praktisch (oder bei-
des) durchgefŸhrt werden. Die Dauer kann von einigen Stunden bis hin zu ein oder zwei Tagen 
betragen.73 Die andere Variante besteht in der Absolvierung eines Anpassungslehrgangs. Dabei Ÿbt 
die gesuchstellende Person die entsprechende TŠtigkeit im Aufnahmestaat unter Aufsicht einer 
Fachperson aus, wobei auch eine zusŠtzliche Ausbildung angeordnet werden kann. Letztlich wird 
der Anpassungslehrgang einer Beurteilung unterzogen. Die Einzelheiten zu dieser Form von Aus-
gleichsmassnahmen werden jeweils von der zustŠndigen Behšrde des Aufnahmestaates festgelegt. 
Diese Variante richtet sich an Personen, welche die fehlenden Kenntnisse im Rahmen dieses An-
passungslehrgangs erwerben wollen. Dieser darf lŠngstens drei Jahre dauern, wobei der zustŠndigen 
Behšrde dabei ein grosses Ermessen zukommt. In vielen FŠllen dauert ein solcher Anpassungslehr-
gang zwischen sechs und zwšlf Monaten.74 Da die gesuchstellende Person zwischen diesen beiden 

 
 

bezŸglich inlŠndischer Institutionen fehlen oder dass sich die im Rahmen der Ausbildung er-
langten Berufsqualifikationen stark unterscheiden. Vgl. dazu Berthoud, Reconnaissance des 
qualifications professionnelles, 307 f. Aus der Rechtsprechung z.B. BVGer B-1332/2014 vom 
7.5.2015 E. 5.2; BVGer B-373/2021 vom 30.8.2022 E. 6.2; BVGer B-1332/2014 vom 7.5.2015 
E. 5.2 (letzteres Urteil mit Bezug zur Osteopathie). 

69  S. insoweit auch Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 305 f. FŸr die 
entsprechende PrŸfung dŸrfen nur die in Anhang VII RL 2005/36 genannten Unterlagen und 
Bescheinigungen verlangt werden (Art. 50 Abs. 1 RL 2005/36). Diese AufzŠhlung ist abschlies-
send, vgl. EuGH, R. C-729/17 (Kommission/Griechenland), ECLI:EU:C:2019:534. 

70  Vgl. Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 309. S. ansonsten noch die 
verfahrensrechtlichen Vorgaben in Art. 51 RL 2005/36: Die zustŠndige Behšrde hat den Ein-
gang eines Gesuchs um Anerkennung innerhalb eines Monats zu bestŠtigen. Damit verbunden 
wird ggf. die Aufforderung, bestimmte Unterlangen nachzureichen. Das Verfahren um Aner-
kennung hat spŠtestens nach drei Monaten, nachdem die Unterlagen vollstŠndig eingereicht 
worden sind, abgeschlossen zu sein. Den Entscheid hat die zustŠndige Behšrde zu begrŸnden 
sowie mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Der Rechtsweg bestimmt sich nach inner-
staatlichem Recht.  

71  BVGer B-3807/2021 vom 18.1.2021. Ebenfalls an die Vorinstanz zurŸckgewiesen (wegen feh-
lender AbklŠrung der Gleichwertigkeit eines auslŠndischen Diploms, welches von einer aner-
kannten Hochschule verliehen worden war) BVGer 2844/2020 vom 18.3.2022 (in Bezug auf 
die Osteopathie).  

72  Zu den Ausnahmen Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 324 ff. 
73  Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 318 ff., m.w.N. 
74  Hierzu Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 321 ff., m.w.N. 
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Varianten wŠhlen kann, mŸssen beide im Entscheid Ÿber die Ausgleichsmassnahmen unter Angabe 
u.a. der Dauer des Anpassungslehrgang, der Art der PrŸfung sowie deren Bewertung etc. aufgefŸhrt 
werden.75 

2. Grundfreiheiten und Diskriminierung aus GrŸnden der Staatsan-
gehšrigkeit  

20. Die eben erwŠhnten spezifischen Bestimmungen des FreizŸgigkeitsabkommens be-
zŸglich der Diplomanerkennung, also Art. 9 i.V.m. Anhang III FZA, betreffen lediglich 
durch das Ÿbernommene EU-SekundŠrrecht geregelte Fragen der Diplomanerken-
nung. Damit sie zum Zuge kommen kšnnen, muss demnach ihr Anwendungsbereich er-
šffnet sein, und nach wie vor gibt es zahlreiche Fallgestaltungen, in denen dies nicht der 
Fall ist.76   

21. Soweit eine bestimmte Frage der Anerkennung von Diplomen, Ausbildungen oder 
auch Berufserfahrungen nicht von diesen Regelungen erfasst ist, sind in der Union die 
Grundfreiheiten einschlŠgig. Diese stehen in ihrem Anwendungsbereich materiellen 
Diskriminierungen aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit sowie BeschrŠnkungen77 
grundsŠtzlich entgegen, erfassen darŸber hinaus auch BeschrŠnkungen, wobei eine 
Rechtfertigung aus zwingenden GrŸnden des Allgemeinwohls mšglich ist, soweit den 
Anforderungen der VerhŠltnismŠssigkeit Rechnung getragen wird.78  

Die EinschlŠgigkeit des PrimŠrrechts im Falle der Verneinung der Anwendbarkeit der RL 2005/36 
(z.B. weil die Anerkennungsbedingungen des Art. 13 RL 2005/36 nicht erfŸllt sind) kšnnte a priori 
unter Hinweis auf die diesbezŸglich (vermeintlich) abschliessende Regelung in der RL 2005/36 be-
zweifelt werden.79 Hiergegen sprechen jedoch nicht nur Ÿberzeugende (rechtsdogmatische) GrŸnde,80 
sondern der EuGH hat diesen Grundsatz mittlerweile auch explizit mit Bezug auf die RL 2005/36 
anerkannt,81 und auch die schweizerische Rechtsprechung geht in Bezug auf das FreizŸgigkeitsabkom-
men von diesem Ansatz aus.82 Damit regelt die RL 2005/36 nur (aber immerhin), unter welchen Vo-
raussetzungen jedenfalls eine Anerkennungspflicht besteht (wobei ggf. Ausgleichsmassnahmen gefor-
dert werden dŸrfen); ihr kšnnen aber keine abschliessenden Aussagen Ÿber die Mšglichkeiten der 
Nichtanerkennung entnommen werden. Damit sind mitgliedstaatliche Anforderungen an fŸr den Zu-
gang zu einem reglementierten Beruf notwendige Qualifikationen am Massstab der Grundfreiheiten zu 

 
 
75  Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionnelles, 324. 
76  Vgl. die Beispiele aus der Rechtsprechung: EuGH, Rs. C-298/14 (Brouillard), 

ECLI:EU:C:2015:652; EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
ECLI:EU:C:2015:827. 

77  Im EU-Recht erŸbrigt sich insofern hŠufig die Unterscheidung bzw. Abgrenzung zwischen 
(materiell) diskriminierenden und beschrŠnkenden Regelungen. Hingegen ist die Frage, ob 
auch dem FreizŸgigkeitsabkommen BeschrŠnkungsverbote zu entnehmen sind, umstritten und 
gerichtlich noch nicht geklŠrt. Vgl. hierzu, m.w.N., Epiney, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 
2011/2012, 81 (90 ff.); GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 2021, Rn. 25 ff. S. auch EuGH, Rs. 
C-58117 (WŠchtler), ECLI:EU:C:2019:138, der offenbar davon ausgeht, dass das FZA auch 
ein BeschrŠnkungsverbot verankert. 

78  Vgl. zu diesen allgemeinen GrundsŠtzen nur, m.w.N., Epiney, in: Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, 
EU, ¤ 10, Rn. 9 ff.  

79  Vgl. zur Thematik Epiney, AJP 2021, 849 (857 ff.).  
80  S. so ausfŸhrlich schon Epiney, AJP 2021, 849 (851 ff.). 
81  EuGH, Rs. C-577/20 (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), ECLI:EU:C:2022:467.  
82  BVGer B.603/2021 vom 9.11.2022 E. 2; BVGer B-373/2021 vom 30.8.2022 E. 7.  
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messen, soweit die Voraussetzungen eines der Anerkennungssysteme der RL 2005/36 nicht greifen. 
Die Mitgliedstaaten haben somit bei einem Antrag auf Zulassung zu einem reglementierten Beruf in 
jedem Fall sŠmtliche Diplome, PrŸfungszeugnisse oder sonstige BefŠhigungsnachweise sowie die ein-
schlŠgige Erfahrung des Betroffenen zu berŸcksichtigen und auf ihre Gleichwertigkeit mit den inlŠn-
dischen Anforderungen zu prŸfen; dieser Grundsatz kann nicht durch den Erlass von SekundŠrrecht 
Ÿber die gegenseitige Anerkennung relativiert werden.83  

22. Das FreizŸgigkeitsabkommen verankert ebenfalls ein Verbot der Diskriminie-
rung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit: Nach Art. 2 FZA  werden die Staatsange-
hšrigen der Vertragsparteien, die sich rechtmŠssig im Hoheitsgebiet einer anderen Ver-
tragspartei aufhalten, bei der Anwendung des Abkommens gemŠss den AnhŠngen I-III 
nicht aufgrund ihrer Staatsangehšrigkeit diskriminiert. Art. 9 Anhang I FZA (in Bezug 
auf Arbeitnehmer), Art. 15 Anhang I FZA (in Bezug auf niederlassungswillige natŸrliche 
Personen)84 sowie Art. 17 (in Bezug auf Dienstleistungserbringer) greifen dieses Verbot 
auf.  

23. Sowohl in der Literatur85 als auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichts86 und 
des EuGH87 besteht Einigkeit darŸber, dass diese Diskriminierungsverbote an das Uni-
onsrecht angelehnt bzw. von diesem Ÿbernommen sind und daher der Grundsatz der pa-
rallelen Auslegung zum Zuge kommt, so dass diesen Vorschriften insoweit dieselbe Be-
deutung beizumessen ist wie im Unionsrecht.  

Insbesondere sieht das Bundesgericht auch materielle (oder indirekte) Diskriminierungen als von Art. 
2 FZA erfasst an.88 

Ebenso wie Art. 18 AEUV kommt Art. 2 FZA nur subsidiŠr zur Anwendung, so dass sich ein RŸckgriff 
auf diese Vorschrift erŸbrigt, wenn ein spezifisches Diskriminierungsverbot einschlŠgig ist (wie z.B. 
Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA).89 Daher ist Art. 2 FZA vor allem fŸr NichterwerbstŠtige und allenfalls 

 
 
83  EuGH, Rs. C-166/20 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija), 

ECLI:EU:C:2021:554.  
84  Im Gegensatz zum EU-Recht kšnnen sich nur natŸrliche Personen auf die Niederlassungsfrei-

heit des FZA berufen, vgl. EuGH, Rs. C-351/08 (Grimme), ECLI:EU:C:2009:697; EuGH, Rs. 
C-541/08 (Fokus Invest), ECLI:EU:C:2010:74. 

85  Vgl., m.w.N., Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, Art. 2, Rn. 1 ff.; E-
piney, SJZ 2009, 25 ff.; ausfŸhrlich zum Verbot der Diskriminierung aus GrŸnden der Staats-
angehšrigkeit und im Ergebnis wie hier Boillet, Interdiction de discrimination, 99 ff. 

86  Vgl. �G�H�X�W�O�L�F�K���V�F�K�R�Q���%�*�(�����������,�,�������������(�������������Ä�/�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���Q�R�Q-�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���������$�/�&�3��
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W���j���O�¶�D�U�W�����������7�&�(�����«�������L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���M�X�U�L�V�S�U�X�G�H�Q�F�H���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H��
�G�H�� �O�D�� �&�R�X�U�� �G�H�� �M�X�V�W�L�F�H�� ���«���³����S. sodann BGer 2A.325/2004 vom 25.8.2005 E. 3.3; BGer 
2C_42/2007 vom 30.11.2007 E. 3.6; BGer 2C_21/2010 vom 23.11.2010; BGer 4A_230/2018 
vom 15.1.2019; BGE 140 II 364; BGer 2C_53/2010 vom 21.3.2011; BGE 130 I 26; BGer 
1C_136/2018 vom 26.11.2018; BGE 145 I 73; BGE 129 I 392 E. 3.2; BGE 131 V 209; BGE 
134 II 10 E. 3.6; BGE 140 II 364 E. 6.1; BGer 4A_230/2018 vom 15.1.2019 E. 2.1; s. weiter 
BGE 129 I 399 E. 3.2.3, wonach Art. 2 FZA neben dem allgemeinen Diskriminierungsverbot 
des Art. 18 AEUV auch das Verbot unterschiedlicher Behandlung im Rahmen der Arbeitneh-
merfreizŸgigkeit gemŠss Art. 45 Abs. 2 AEUV fŸr das VerhŠltnis Schweiz �± EU Ÿbernehme.  

87  Vgl. EuGH, Rs. C-506/10 (Graf), ECLI:EU:C:2011:643; EuGH, Rs. C-478/15 (Radgen), 
ECLI:EU:C:2016:705. 

88  BGer 2C_53/2010 vom 21.3.2010; BGer 2C_21/2010 vom 23.11.2010; BGE 130 I 26. 
89  Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, Art. 2 ALCP Rn. 3, 13; Boillet, 

Interdiction de discrimination, 56, 156, 160. 
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gewisse Begleitrechte von Bedeutung, wobei das Bundesgericht Art. 2 FZA mitunter auch ergŠnzend 
zu einem speziellen Verbot (wie z.B. Art. 9 Abs. 1 Anhang I FZA) heranzieht.90 

24. Auf dieser Grundlage kšnnen die diesbezŸglichen Vorgaben bzw. die Tragweite 
der Verbote der Diskriminierung  aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit (Art. 9, 15, 
17 Anhang I FZA) fŸr die Zwecke der vorliegenden Untersuchung �± d.h. mit Blick auf 
die Frage der Diplomanerkennung bzw. der Pflicht, bereits erlangte Qualifikationen zu 
prŸfen und ggf. (teilweise) anzuerkennen �± wie folgt zusammengefasst werden:91  
�x Der materielle Anwendungsbereich der Art. 9, 15, 17 Anhang I FZA muss eršff-

net sein. Dies ist fŸr den Fall, dass der Zugang zu einem bestimmten Beruf be-
troffen ist, jedenfalls zu bejahen, geht es doch �± je nach Konstellation �± bei diesem 
Zugang um die Wahrnehmung der ArbeitnehmerfreizŸgigkeit, der Niederlassungs-
freiheit oder der Dienstleistungsfreiheit. Daher umfasst der materielle Anwen-
dungsbereich der genannten Vorschriften die beruflichen Qualifikationen, welche 
zur AusŸbung einer wirtschaftlichen TŠtigkeit nštig sind.92  

Zu beachten gilt es, dass das FZA �± ebenso wie die Grundfreiheiten �± hinsichtlich gewisser Berufe 
(TŠtigkeiten der šffentlichen Verwaltung bzw. AusŸbung šffentlicher Gewalt)93 nicht zur Anwen-
dung gelangt, wobei diese Ausnahmen �± wie im EU-Recht �± eng auszulegen sind.94 Ferner kšnnen 
zwischen der Schweiz sowie EU-Mitgliedstaaten abgesehen vom FZA auch bilaterale oder andere 
internationale Abkommen im Bereich der Diplomanerkennung einschlŠgig sein (s. insoweit Art. 22 
FZA). 

�x Berechtigt sind die Staatsangehšrigen der Vertragsparteien sowie ggf. Fami-
lienangehšrige.  

�x Verpflichtet  sind jedenfalls staatliche Behšrden, worunter auch natŸrliche oder 
juristische Personen zu verstehen sind, die im Auftrag des Staates handeln, die mit 
besonderen Befugnissen ausgestattet sind oder deren TŠtigkeit eine besondere, ge-
setzlich vorgesehene Wirkung entfaltet.95  

 
 
90  S. BGer 1C_136/2018 vom 26.11.2018 (wo das Bundesgericht eine kantonale Initiative, die 

einen ÇInlŠndervorrangÈ bei der Anstellung vorsah, fŸr mit Art. 2 FZA, Art. 9 Abs. 1 Anhang 
I FZA unvereinbar ansah und die Initiative daher fŸr ungŸltig erklŠrte). 

91  Vgl. auch die Beispiele aus der Rechtsprechung: EuGH, Rs. C-298/14 (Brouillard), 
ECLI:EU:C:2015:652; EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
ECLI:EU:C:2015:827. S. sodann Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, 
Art. 9, Rn. 3. Zu den allgemeinen GrundsŠtzen des EU-Rechts Epiney, in: Bieber/Epi-
ney/Haag/Kotzur, ¤ 10, Rn. 9 ff.  

92  Hingegen wird der Zugang zu einer Ausbildung nicht von diesen Bestimmungen erfasst; hier 
kšnnen aber ggf. andere Diskriminierungsverbote oder (subsidiŠr) Art. 2 FZA zum Zuge kom-
men, vgl. Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annotŽ, vol. III, Art. 9, Rn. 11.  

93  Vgl. dazu Art. 10 FZA (betreffend Arbeitnehmer) und Art. 15 Anhang I FZA (betreffend selb-
stŠndig ErwerbstŠtige). 

94  S. z.B. EuGH, Rs. C-404/05 (Kommission/Deutschland); ECLI:EU:C:2007:723; EuGH, verb. 
Rs. C-372/09, C-373/09 (Josep Penarroja Fa), ECLI:EU:C:2011:156; hierzu auch Gammentha-
ler, Diplomanerkennung, 270 f. 

95  Vgl. insoweit EuGH, Rs. C-325/00 (Kommission/Deutschland), ECLI:EU:C:2002:633; EuGH, 
Rs. C-171/11 (Frau.bo/DVGW), ECLI:EU:C:2012:453. 
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DarŸber hinaus kšnnen die ArbeitnehmerfreizŸgigkeit, die Niederlassungsfreiheit und die Dienst-
leistungsfreiheit aber auch kollektiv handelnden Privaten gegenŸber geltend gemacht werden,96 und 
die Rechtsprechung geht bei diskriminierenden Massnahmen gar von einer umfassenden Drittwir-
kung aus.97 

�x Art. 9, 15, 17 Anhang I FZA erfassen sowohl formelle als auch materielle Diskri-
minierungen aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit. Erstere liegen vor, wenn das 
Differenzierungskriterium die Staatsangehšrigkeit selbst ist, letztere, wenn zwar 
auf ein anderes Kriterium abgestellt wird, jedoch im Ergebnis gleichwohl eine Dis-
kriminierung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit ÇbewirktÈ wird, weil typischer-
weise Angehšrige eines bestimmten Mitgliedstaats bevorzugt (oder benachteiligt) 
werden.98 Dabei verlangt der Gerichtshof in diesem Zusammenhang keine statisti-
schen Nachweise, sondern stellt darauf ab, dass das gewŠhlte Kriterium die Gefahr 
mit sich bringt, dass in erster Linie oder in besonderem Mass EU-AuslŠnder be-
nachteiligt werden. Dies ist regelmŠssig dann der Fall, wenn das Unterscheidungs-
kriterium einen besonderen Bezug zu einem Mitgliedstaat aufweist, wie z.B. Wohn-
sitz oder Ausbildungsort.99 Damit kann das Vorliegen einer materiellen Diskrimi-
nierung bereits allein durch die Analyse der betreffenden Vorschrift oder Mass-
nahme festgestellt werden, ohne dass empirische Nachweise notwendig sind.  
Soweit der Zugang zu einem bestimmten Beruf von der Absolvierung einer im In-
land zu durchlaufenden Ausbildung oder von einem bestimmten inlŠndischen Dip-
lom abhŠngig gemacht wird, besteht die Gefahr, dass in erster Linie EU-AuslŠnder 
benachteiligt werden, weist dieses Kriterium doch einen besonderen Bezug zu dem 
jeweiligen Staat auf. Insofern ist eine materielle Diskriminierung  zu bejahen.100  

�x Materielle Diskriminierungen (und BeschrŠnkungen) kšnnen aber gerechtfertigt 
werden, wobei sowohl geschriebene Rechtfertigungsgrunde (šffentliche Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit, s. insoweit Art. 39 Abs. 3, 52 Abs. 1 AEUV sowie 
Art. 5 Anhang I FZA) als auch ungeschriebene RechtfertigungsgrŸnde (zwingende 
Erfordernisse des Allgemeinwohls) anerkannt sind. Bei letzteren handelt es sich 

 
 
96  S. schon EuGH, Rs. 36/74 (Walrave), ECLI:EU:C:1974:140; EuGH, Rs. 13/76 (Dona/Man-

tero), ECLI:EU:C:1976:115; s. sodann EuGH, Rs. C-415/93 (Bosman), ECLI:EU:C:1995:463; 
EuGH, Rs. C-438/05 (Viking), ECLI:EU:C:2007:772; EuGH, Rs. C-341/05 (Laval), 
ECLI:EU:C:2007:809. 

97  EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), ECLI:EU:C:2000:296; EuGH, Rs. C-94/07 (Raccanelli), 
ECLI:EU:C:2008:425. 

98  S. z.B. EuGH, Rs. C-172/11 (Erny), ECLI:EU:C:2012:157. 
99  Beim Abstellen auf diese Kriterien geht der Gerichtshof in stŠndiger Rechtsprechung vom Vor-

liegen einer materiellen Diskriminierung aus, vgl. z.B. EuGH, Rs. C-388/01 (Kommission/Ita-
lien), ECLI:EU:C2003:30; EuGH, Rs. C-�����������������G�¶�+�R�R�S������ECLI:EU:C:2002:432; EuGH, Rs. 
C-73/08 (Bressol), ECLI:EU:C:2010:181.  

100  Aus der Rechtsprechung z.B. BGE 136 II 470 E. 4.1; BGer 2C_300/2019 vom 31. Januar 2020 
E. 3.1; fŸr eine EinschlŠgigkeit der Diskriminierungsverbote des FreizŸgigkeitsabkommens auf 
Konstellationen der Diplomanerkennung (vor dem Hintergrund auch der neueren Rechtspre-
chung des EuGH) auch GŸnthardt/Tobler, Jusletter vom 3. April 2023, Rn. 29. ZurŸckhaltender 
hingegen noch GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 2021, Rn. 13 ff. Im Einzelnen kann die Ab-
grenzung zwischen einer materiellen Diskriminierung und einer BeschrŠnkung durchaus 
Schwierigkeiten bereiten. 



 

20 

letztlich um alle šffentlichen Interessen (mit Ausnahme sog. wirtschaftlicher Inte-
ressen),101 so z.B. die Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts der Systeme sozi-
aler Sicherheit,102 die ÇEinheitlichkeit des nationalen BildungssystemsÈ103 oder 
auch die QualitŠt der medizinischen Versorgung.104 

�x Jedoch muss die Massnahme dem Grundsatz der VerhŠltnismŠssigkeit genŸgen �± 
so dass sie und damit gerade die Differenzierung aus GrŸnden der Staatsangehšrig-
keit geeignet zur Erreichung des angestrebten Ziels sein (wobei im Zusammenhang 
mit diesem Kriterium auch die KohŠrenz der Massnahme geprŸft wird)105 und hier-
fŸr auch das mildeste Mittel bezogen auf den Eingriff und damit die Diskriminie-
rung �± darstellen muss. Die VerhŠltnismŠssigkeit i.e.S. spielt in der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs keine grosse Rolle.  
In unserem Zusammenhang ist die Erforderlichkeit  der Massnahme von besonde-
rer Bedeutung: GrundsŠtzlich haben die Mitgliedstaaten nŠmlich in anderen Mit-
gliedstaaten bestehende Vorschriften, †berprŸfungen usw. als den nationalen Vor-
schriften bzw. Anforderungen gleichwertig anzuerkennen (Grundsatz der gegen-
seitigen Anerkennung),106 so dass Anforderungen oder †berprŸfungen, denen be-
reits in einem anderen Mitgliedstaaten entsprochen wurde, grundsŠtzlich nicht zur 
Verfolgung des angestrebten Ziels erforderlich sind (ÇVerbot der Doppelbelas-
tungÈ).107 Damit impliziert die VerhŠltnismŠssigkeit auch die PrŸfung der Frage, 
ob den jeweiligen Anforderungen bereits im Herkunftsstaat Rechnung getragen 
wurde und ob die im Herkunftsstaat erlangten bzw. erworbenen Qualifikationen 
denjenigen, welche im Aufnahmestaat verlangt werden, ganz oder teilweise gleich-
wertig sind.108  

 
 
101  Hierunter sind solche GrŸnde zu verstehen, die letztlich auf die Wirtschaftslenkung oder die 

Verfolgung sonstiger wirtschaftspolitischer Anliegen, wie etwa den Schutz bestimmter Unter-
nehmen oder Berufszweige, abzielen. Vgl. aus der Rechtsprechung EuGH, Rs. C-324/93 
(Evans), ECLI:EU:C:1995:84; EuGH, Rs. C-398/95 (Syndesmos ton Elladi Touristikon), 
ECLI:EU:C:1997:282; EuGH, Rs. C-465/05 (Kommission/Italien), ECLI:EU:C:2007:781; 
EuGH, Rs. C-134/05 (Kommission/Italien), ECLI:EU:C:2007:435; EuGH, Rs. C-255/04 
(Kommission/Frankreich), ECLI:EU:C:2006:401. 

102  EuGH, Rs. C-173/09 (Elchinov), ECLI:EU:C:2010:581. 
103  EuGH, Rs. C-147/03 (Kommission/…sterreich), ECLI:EU:C:2005:427. 
104  EuGH, Rs. C-73/08 (Bressol), ECLI:EU:C:2010:181. S. auch EuGH, Rs. C-424/97 (Haim II), 

ECLI:EU:C:2000:357, wo der EuGH die Notwendigkeit gewisser sprachlicher Qualifikationen 
fŸr eine Kassenzulassung von ZahnŠrzten als rechtfertigungsfŠhig erachtete.  

105  S. z.B. EuGH, Rs. C-161/09 (Kakavetsos-Fragkopoulos), ECLI:EU:C:2011:110; EuGH, Rs. C-
187/15 (Pšpper), ECLI:EU:C:2016:550. 

106  Zu diesem Grundsatz, m.w.N., Epiney, in: Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, ¤ 10, Rn. 2. Im Zusam-
menhang mit der Diplomanerkennung, m.w.N., Epiney/Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code an-
notŽ, vol. III, Art. 9, Rn. 10. 

107  S. z.B. aus der Rechtsprechung EuGH, Rs. C-319/06 (Kommission/Luxemburg), 
ECLI:EU:C:2008:350.  

108  S. aus der Rechtsprechung EuGH, Rs. C-278/03 (Kommission/Italien), ECLI:EU:C:2005:281; 
EuGH, Rs. C-330/03 (Colegio de Ingenieros), ECLI:EU:C:2006:45; EuGH, verb. Rs. C-422/09, 
C-425/09, C-426/09 (Vandorou), ECLI:EU:C:2010:732; EuGH, Rs. C-55/94 (Gebhard), 
ECLI:EU:C:1995:411. S. ausfŸhrlich zur Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten 
im Zusammenhang mit der Diplomanerkennung bei Gammenthaler, Diplomanerkennung, 53 
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25. Ausgehend von diesen GrundsŠtzen hat der EuGH in einer mittlerweile facetten-
reichen Rechtsprechung die Anforderungen insbesondere an die VerhŠltnismŠssigkeit 
mitgliedstaatlicher Massnahmen, welche fŸr die AusŸbung eines bestimmten Berufs oder 
den Zugang zu bestimmten TŠtigkeiten ein Diplom oder einen FŠhigkeitsausweis vorse-
hen, prŠzisiert und damit auch die Vorgaben des Unionsrechts konkretisiert.109 Auch die 
bundes(verwaltungs)gerichtliche Rechtsprechung �± welche angesichts der diesbezŸg-
lichen ParallelitŠt der Rechtslage auf das Unionsrecht und die einschlŠgige Rechtspre-
chung des EuGH Bezug nimmt110 �± hatte sich mittlerweile in zahlreichen Urteilen zu 
Fragen der Diplomanerkennung zu Šussern.111  

 
 

 
 

ff.; ausfŸhrlich �± unter Einbezug der Rechtsprechung des EuGH �± Epiney/Matter, Zur Trag-
weite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz �± EU (FZA) im Bereich der Diplomanerkennung, 
Rn. 22 ff. 

109  S. insoweit die Systematisierung bei Epiney/Matter, Tragweite des FZA, Rn. 24 ff.; s. ansonsten 
die jŠhrlichen RechtsprechungsŸberblicke Ÿber die Rechtsprechung des EuGH im Bereich der 
FreizŸgigkeit im Schweizerischen Jahrbuch fŸr Europarecht, zuletzt Epiney/Mosters, SJER 
2022/2023, 71 ff. 

110  S. insbesondere BGE 136 II 470 E. 4.1; BVGer B-3706/2014 vom 28.11.2017 E. 7.2., wo je-
weils explizit an die primŠrrechtlichen GrundsŠtze der Anerkennung Bezug genommen wird. 

111  Vgl. die regelmŠssigen Berichte Ÿber die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA im 
Jahrbuch fŸr Migrationsrecht, s. zuletzt Epiney/Hunziker, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 
2022/2023, 339 ff. 
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26. Die bisherigen AusfŸhrungen haben verdeutlicht, dass dem Unionsrecht und dem 
FreizŸgigkeitsabkommen Schweiz �± EU im Falle der Reglementierung eines Berufs und 
der damit verbundenen BeschrŠnkung des Zugangs zu diesem Beruf durch das Abstellen 
zum Beispiel und insbesondere auf das Vorhandensein eines inlŠndischen Ausbildungs-
nachweises gewisse Vorgaben mit Bezug auf die Anerkennung im Ausland erworbener 
Diplome zu entnehmen sind, wobei sowohl die RL 2005/36 als auch �± subsidiŠr im Falle 
ihrer Unanwendbarkeit �± das PrimŠrrecht bzw. die Diskriminierungsverbote des FZA ein-
schlŠgig und zu beachten sind. Allerdings kšnnen diese GrundsŠtze bzw. Vorgaben von 
vornherein nur unter der Voraussetzung zur Anwendung kommen, dass sich die von einer 
Person erworbenen Diplome oder FŠhigkeitsausweise sowie die Berufserfahrung auf den 
gleichen bzw. einen vergleichbaren Beruf beziehen. Geht es hingegen um ein grund-
sŠtzlich anderes Berufsbild, kšnnen weder der RL 2005/36 noch dem PrimŠrrecht oder 
den Diskriminierungsverboten des FZA Vorgaben Ÿber die Anerkennung entnommen 
werden. In einem solchen Fall wŠre dann erst gar nicht auf ein Gesuch auf Anerkennung 
einzutreten. Deutlich wird damit, dass die Frage danach, ob es sich bei den zur Debatte 
stehenden Berufen bzw. TŠtigkeiten im Ausbildungsstaat auf der einen und im Aufnah-
mestaat auf der anderen Seite um den gleichen oder einen vergleichbaren Beruf handelt, 
den Dreh- und Angelpunkt fŸr die Anwendbarkeit der Vorgaben des Unionsrechts und 
des FreizŸgigkeitsabkommens Ÿber die Diplomanerkennung darstellt. Nachfolgend sei 
dieser Frage zunŠchst auf der Grundlage der RL 2005/36 (I.) nachgegangen, bevor auf 
das subsidiŠr anwendbare PrimŠrrecht bzw. die Diskriminierungsverbote im FreizŸgig-
keitsabkommen hingewiesen wird (II.).  

Nur am Rande sei in diesem Zusammenhang noch auf das Erfordernis einer zweijŠhrigen vollamtli-
chen BerufsausŸbung, welche im Falle der Nichtreglementierung des betreffenden Berufs im Her-
kunftsstaat relevant ist (vgl. Art. 13 Abs. 2 RL 2005/36), hingewiesen: Nach der Rechtsprechung des 
EuGH112 reicht es aus, dass die geltend gemachte Berufserfahrung im Rahmen einer vollzeitlichen 
Arbeit mit der dauerhaften und regelmŠssigen AusŸbung einer Gesamtheit beruflicher TŠtigkeiten, die 
den betreffenden Beruf kennzeichnen, einhergegangen ist; nicht notwendig sei, dass alle die den Beruf 
im Aufnahmemitgliedstaat auszeichnenden TŠtigkeiten abgedeckt wŸrden; anderenfalls wŸrde der An-
wendungsbereich des Anerkennungsmechanismus zu sehr eingeschrŠnkt. 

I.  Zum Vorliegen Çvergleichbarer TŠtigkeitenÈ im Sinne der 
RL 2005/36 

27. Nach Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 ist fŸr Çdie Zwecke dieser Richtlinie (ist) der Beruf, 
den der Antragsteller im Aufnahmemitgliedstaat ausŸben mšchte, derselbe wie derjenige, 
fŸr den er in seinem Herkunftsmitgliedstaat qualifiziert ist, wenn die TŠtigkeiten, die er 
umfasst, vergleichbar sindÈ. Damit findet die RL 2005/36 nur Anwendung, wenn die zur 
Debatte stehenden TŠtigkeitsbereiche vergleichbar im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 

 
 
112  EuGH, Rs. C-424/09 (Ioanni Toki), ECLI:EU:C:2011:210. 
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2005/36 sind, so dass auch nur bei Vorliegen dieser Voraussetzung auf ein Anerken-
nungsgesuch nach der RL 2005/36 eingetreten werden muss.  

Diese Voraussetzung ist fŸr die Anerkennung aufgrund von Berufserfahrung (Art. 16 ff. RL 
2005/36) und das sog. allgemeine Anerkennungssystem (Art. 10 ff. RL 2005/36) von Bedeutung. 
Deutlich wird dies z.B. und unter anderem in Art. 13 Abs. 2 lit. c RL 2005/36, der als Voraussetzung 
fŸr die Anerkennung eines BefŠhigungs- oder Ausbildungsnachweises u.a. auffŸhrt, diese mŸssten be-
scheinigen, dass ihr Inhaber auf die AusŸbung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde.113 

28. Die RL 2005/36 schweigt sich allerdings darŸber aus, unter welchen Voraussetzun-
gen eine TŠtigkeit vergleichbar ist bzw. welche Kriterien fŸr das Vorliegen einer solchen 
Vergleichbarkeit massgeblich sind. Auch enthŠlt Art. 3 RL 2005/36 keine Begriffsdefi-
nition .  

29. Allerdings lassen sich sowohl dem Wortlaut des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 als auch 
dem Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Richtlinie sowie ihren Zielsetzun-
gen �± die Erleichterung des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit 
(vgl. Erw. 1 ff. RL 2005/36) �± gewisse Anhaltspunkte fŸr diejenigen Kriterien  entneh-
men, welche fŸr das (Nicht-) Vorliegen der Vergleichbarkeit massgeblich sein dŸrften.  

Zudem musste sich auch die Rechtsprechung �± wenn auch nur selten �± bereits mit dieser Frage befas-
sen,114 und gewisse (sehr allgemein gehaltene) AusfŸhrungen finden sich auch in der Literatur.115 

30. Wenn auch die PrŸfung der Vergleichbarkeit der TŠtigkeiten notwendigerweise in 
jedem Einzelfall erfolgen muss, kšnnen ausgehend von den erwŠhnten allgemeinen Aus-
legungsgrundsŠtzen und unter Heranziehung der Rechtsprechung folgende allgemeine 
Kriterien bzw. Leitlinien festgehalten werden:  
�x Bereits der Wortlaut des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 lŠsst erkennen, dass sich das 

Kriterium der Vergleichbarkeit nicht auf die Diplome oder FŠhigkeitsausweise, 
sondern auf die ausgeŸbten TŠtigkeiten bezieht. Die Frage der Gleichwertigkeit 
der Diplome ist ja dann Gegenstand der Anerkennung.   

�x Auch wenn Berufsbezeichnungen selbstredend Anhaltspunkte fŸr das (Nicht-) 
Vorliegen einer vergleichbaren TŠtigkeit liefern kšnnen, sind sie nicht entschei-
dend, sondern es kommt auf die konkreten TŠtigkeiten an.116 Dieser Grundsatz ist 
schon deshalb zwingend, weil in verschiedenen Staaten unter derselben Bezeich-
nung mitunter sehr verschiedene TŠtigkeiten ausgeŸbt werden.  

�x Die Vergleichbarkeit ist das Ergebnis einer Gesamtbewertung, bei welcher sowohl 
die konkreten TŠtigkeiten als auch ihre ModalitŠten (z.B. in Bezug auf die 

 
 
113  Vgl. insoweit auch BVGer B-2844/2020 vom 18.3.2022 E. 3.5 mit Bezug zur Osteopathie. 
114  Vgl. EuGH, Rs. C-330/03 (Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), 

ECLI:EU:C:2006:45; EuGH, Rs. C-424/09 (Toki), ECLI:EU:C:2011:210; EuGH, Rs. C-
575/11 (Nasiopoulos), ECLI:EU:C:2013:430; aus der schweizerischen Rechtsprechung BGer 
2C_775/2018 vom 21.3.2019 E. 5-6; BVGer B-6408/2009 vom 7.10.2012; BVGer B-
6201/2011 vom 6.3.2013 E. 5.5; BVGer A-368/2014 vom 6.6.2014 E. 6.2; BVGer B-2844/2020 
vom 18.3.2022 E. 3.5. 

115  Vgl. insbesondere Gammenthaler, Diplomanerkennung, 165; Berthoud, Reconnaissance des 
qualifications professionelles, 39 ff.; GŸnthard, Switzerland and the EU, 208 f.  

116  S. so auch, mit einigen Beispielen, Berthoud, Reconnaissance des qualifications professionel-
les, 42. 
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Pflicht, nur gemeinsam mit Personen eines anderen Berufs eine TŠtigkeit ausŸben 
zu dŸrfen) zu berŸcksichtigen sind.  

�x Sind die Unterschiede zwischen den in Frage stehenden TŠtigkeitsbereichen so 
gross, dass der Antragsteller in Wirklichkeit eine vollstŠndige Ausbildung absol-
vieren mŸsste, um die TŠtigkeiten, fŸr die er qualifiziert ist, in einem anderen Mit-
gliedstaat ausŸben zu kšnnen, ist die Vergleichbarkeit der TŠtigkeiten jedenfalls zu 
verneinen; allerdings kommt hier ein partieller Zugang in Betracht.117  

�x Die TŠtigkeiten mŸssen lediglich ÇvergleichbarÈ sein, so dass sie gerade nicht in 
jeder Beziehung gleich sein mŸssen und Unterschiede durchaus mšglich sind.118 
Dieser Ansatz wird auch dadurch bestŠtigt, dass eben im Falle von Unterschieden 
in den TŠtigkeitsbereichen nach Art. 14 Abs. 1 lit. c RL 2005/36 Ausgleichsmass-
nahmen angeordnet werden kšnnen.  

�x Im †brigen ist bei der Frage nach dem Vorliegen desselben Berufs im Sinne des 
Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 und damit der Vergleichbarkeit der effet utile der RL 
2005/36 zu beachten: Die Richtlinie soll ja die Anerkennung der BefŠhigungs- und 
Ausbildungsnachweise erleichtern, so dass der Anwendungsbereich des Anerken-
�Q�X�Q�J�V�P�H�F�K�D�Q�L�V�P�X�V�¶���Q�L�F�K�W���]�X���V�H�K�U���H�L�Q�J�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�� �Z�H�U�G�H�Q���G�D�U�I��119 was wohl impli-
ziert, dass grundsŠtzlich schon im Falle einer nicht všllig zu vernachlŠssigenden 
†berschneidung von einer vergleichbaren TŠtigkeit auszugehen ist.  

Die Rechtsprechung des EuGH dŸrfte gar nahelegen, dass nur dann eine vergleichbare TŠtigkeit im 
Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 zu verneinen ist, wenn die Unterschiede zwischen beiden TŠ-
tigkeitsbereichen so gross sind, dass der Antragsteller in Wirklichkeit eine vollstŠndige Ausbildung 
absolvieren mŸsste, um die TŠtigkeiten, fŸr die er qualifiziert ist, in einem anderen Mitgliedstaat 
ausŸben zu kšnnen.120  

31. Deutlich wird damit, dass das (Nicht-) Vorliegen einer vergleichbaren TŠtigkeit im 
Herkunfts- und Aufnahmestaat eine genaue PrŸfung der Gesamtheit der TŠtigkeiten im 
Aufnahme- und Herkunftsstaat impliziert, welche den zustŠndigen Behšrden im Auf-
nahmestaat obliegt. Diesen dŸrfte auch ein gewisser Gestaltungsspielraum zukommen. 
Allerdings muss die Beurteilung nachvollziehbar begrŸndet sein, und die Vergleichbar-
keit darf nicht allein aufgrund lediglich einzelner, eher isolierter Merkmale der TŠtigkeit 
im Aufnahmestaat oder einzelner Unterschiede in den TŠtigkeiten des betreffenden Be-
rufs im Aufnahmestaat verneint werden. Im †brigen legt es der bereits erwŠhnte Zusam-
menhang mit Art. 14 Abs. 1 lit. c RL 2005/36121 nahe, dass bei der Frage nach der 

 
 
117  EuGH, Rs. C-575/11 (Nasiopoulos), ECLI:EU:C:2013:430, Rn. 32. S. insoweit auch noch 

unten Rn. 38.  
118  Gammenthaler, Diplomanerkennung, 165, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im 

Gesetzgebungsverfahren ein Vorschlag des EuropŠischen Parlaments, wonach die TŠtigkeiten 
ÇgleichwertigÈ hŠtten sein sollen und sich Çnicht wesentlich unterscheidenÈ hŠtten sollen, nicht 
aufgegriffen wurde. Da diese Kriterien doch einiges enger sind als eine blosse ÇVergleichbar-
keitÈ, spricht Vieles dafŸr, dass auch durchaus in Teilen sehr unterschiedliche TŠtigkeiten ver-
gleichbar im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 sein kšnnen. 

119  Zu dieser ErwŠgung EuGH, Rs. C-424/09 (Ioanni Toki), ECLI:EU:C:2011:210. 
120  EuGH, Rs. C-575/11 (Nasiopoulos), ECLI:EU:C:2013:430, Rn. 32, wo der EuGH auf dieses 

Kriterium zurŸckgreift, um die Anwendbarkeit der RL 2005/36 zu verneinen.  
121  Zwar bezieht sich diese Bestimmung nur auf die Konstellation, dass der Beruf sowohl im Auf-

nahme- als auch im Herkunftsstaat reglementiert ist; gleichwohl kann sie mit Blick auf die hier 
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Vergleichbarkeit zu berŸcksichtigen ist, ob vernŸnftigerweise durch gewisse Ausgleichs-
massnahmen den Unterschieden in den TŠtigkeiten Rechnung getragen werden kann. 
Denn diese Bestimmung adressiert gerade die Konstellation, in welcher der reglemen-
tierte Beruf im Aufnahmestaat TŠtigkeiten umfasst, welche im Herkunftsmitgliedstaat 
nicht Bestandteil des entsprechenden Berufes sind und sieht fŸr einen solchen Fall vor, 
dass Ausgleichsmassnahmen ergriffen werden kšnnen, durch welche gerade die beson-
dere Ausbildung fŸr die entsprechenden TŠtigkeiten im Aufnahmestaat ÇausgeglichenÈ 
bzw. nachgeholt werden kann. Hieraus kann gefolgert werden, dass durchaus auch ins 
Gewicht fallende Unterschiede in den TŠtigkeitsbereichen es nicht ausschliessen, dass es 
sich um denselben Beruf im Sinne des Art. 4 Abs. 2 Rl 2005/36 handelt. Nur wenn der 
Antragsteller letztlich eine (zumindest quasi) vollstŠndige Ausbildung absolvieren 
mŸsste, um die TŠtigkeiten, fŸr die er qualifiziert ist, in einem anderen Mitgliedstaat aus-
Ÿben zu kšnnen, ist die Vergleichbarkeit von vornherein zu verneinen.  

32. Aus dem Vorstehenden erschliesst sich, dass jedenfalls ein einzelnes Merkmal der 
BerufsausŸbungsmodalitŠt nicht ausreichend sein kann, um die Vergleichbarkeit der 
TŠtigkeiten zu verneinen. So vermag z.B. allein der Umstand, dass in Gesundheitsberufen 
von nicht Šrztlichem Personal in gewissen Staaten weitergehende Aufgaben oder Behand-
lungen wahrgenommen werden dŸrfen als in anderen Staaten nicht dazu fŸhren, dass die 
TŠtigkeit nicht vergleichbar im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 wŠre und in den 
letztgenannten nicht auf die AusŸbung des betreffenden Berufs im Sinne des Art. 13 Abs. 
2 lit. c RL 2005/36 vorbereitet worden wŠre. Denn auch wenn solche Unterschiede dazu 
fŸhren kšnnen, dass die Berufsbilder divergieren, Šndert dies doch nichts daran, dass ge-
wisse (wenn nicht gar die meisten) TŠtigkeiten eben doch vergleichbar sind.  

Vor diesem Hintergrund ist wohl auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Bezug auf den 
Beruf der Osteopathie in der Schweiz einerseits und in …sterreich andererseits zu sehen, wo das Gericht 
mit Bezug zu den vom BeschwerdefŸhrer vorgelegten Ausbildungsnachweisen feststellte, die absol-
vierte Ausbildung umfasse nach den Unterlagen Kerngebiete der Osteopathie und bereite auf eine TŠ-
tigkeit als Osteopath vor.122 

Insofern kann also allein der Umstand, dass Osteopathen in …sterreich keine sog. ÇErstversorgerÈ sind 
und nur auf Anweisung eines Arztes osteopathische bzw. mechanotherapeutische Behandlungen vor-
nehmen dŸrften (dies im Gegensatz zur Rechtslage in der Schweiz), jedenfalls nicht allein den Schluss 
begrŸnden, es handle sich nicht um einen vergleichbaren Beruf im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36, 
dies jedenfalls dann, wenn die Behandlungen selbst, welche die Osteopathen in …sterreich und in der 
Schweiz durchfŸhren, im Wesentlichen dieselben sind.  

Dieser Schluss drŠngt sich auch vor dem Hintergrund auf, dass die Frage, ob und in welchen Konstel-
lationen eine Šrztliche Anordnung oder Verschreibung bzw. eine berufliche TŠtigkeit Çunter der Auf-
sicht eines ArztesÈ notwendig ist, auch eine Frage des Schutzniveaus im Bereich des Gesundheits-
schutzes ist, welches in den verschiedenen Staaten divergiert und in Bezug auf welches unterschiedli-
che (politische) Ansichten bestehen (kšnnen).  

 
 

zur Debatte stehende Frage der Vergleichbarkeit der TŠtigkeiten im Rahmen der systematischen 
Auslegung auch allgemein (d.h. fŸr die Konstellation, in welcher der Beruf im Herkunftsstaat 
nicht reglementiert ist) herangezogen werden, da Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 diesbezŸglich keine 
Unterscheidung trifft.  

122  BVGer B-2844/2020 vom 18.3.2022 E. 3.5. 
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Allerdings kann die Eigenschaft als Erstversorger durchaus im Zusammenspiel mit anderen Faktoren 
zur Verneinung des Vorliegens desselben Berufs im Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 fŸhren: So 
wurde die Vergleichbarkeit der TŠtigkeiten zwischen dem deutschen Beruf des Augenoptikermeisters 
und dem Schweizer Beruf des Optometristen verneint, da der erste primŠr ein Handwerksberuf sei und 
der zweite eine wissenschaftsbasierte TŠtigkeit als Erstversorger mit medizinischen Kenntnissen, wo-
bei umfassend die verschiedenen Charakteristika (ÇHandwerkÈ vs. ÇWissenschaftsbasiertheitÈ) der 
beiden Berufe hervorgehoben wurden.123 Auf der anderen Seite bejahte das Bundesverwaltungsgericht 
die Vergleichbarkeit des Berufs der Osteopathie in …sterreich mit demjenigen der Osteopathen in der 
Schweiz, dies obwohl in der Schweiz tŠtige Osteopathen �± offenbar im Gegensatz zur Situation in 
…sterreich �± als Erstversorger tŠtig sind.124 Deutlich wird damit, dass es jedenfalls auf eine Gesamt-
schau der verschiedenen relevanten Faktoren ankommt.  

33. Ist eine vergleichbare TŠtigkeit im Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 zu bejahen 
und liegen �± im Rahmen des allgemeinen Anerkennungssystems �± die Voraussetzungen 
des Art. 13 Abs. 1 oder Art. 13 Abs. 2 RL 2005/36 vor, so ist der betreffende BefŠhi-
gungs- oder Ausbildungsnachweis anzuerkennen und auf ein Gesuch zur PrŸfung der 
Gleichwertigkeit ist einzutreten. Auf dieser Grundlage kšnnen dann ggf. gemŠss Art. 
14 RL 2005/36 Ausgleichsmassnahmen angeordnet werden. Nicht mit der RL 2005/36 in 
Einklang stŸnde es jedoch, in einer solchen Konstellation von vornherein unter Berufung 
auf Çunterschiedliche BerufsbilderÈ von einem Eintreten abzusehen und die Beschwerde 
ÇpauschalÈ abzuweisen.125  

Dies impliziert auch, dass die Feststellung / die PrŸfung der Gleichwertigkeit nicht von weiteren bzw. 
zusŠtzlichen Kriterien abhŠngig gemacht werden darf, so dass die Ausgleichsmassnahmen keine ÇZu-
lassungsbedingungenÈ vorsehen dŸrfen.126 

Im †brigen ist der Klarheit halber zu betonen, dass fŸr den Fall, dass es im Aufnahme- und Herkunfts-
staat um denselben Beruf im Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 geht, die Ausbildung im Herkunfts-
staat, die auf diesen Beruf vorbereitet, die Voraussetzung des Art. 13 Abs. 2 Uabs. 2 lit. c) RL 2005/36 
erfŸllt (soweit dies im BefŠhigungs- oder Ausbildungsnachweis bescheinigt ist).   

 
 
123  BVGer B-3879/2021 vom 27.9.2021 E. 3.4, bestŠtigt durch BGer 2C_893/2022 vom 3.5.2023 

E. 4.2. 
124  BVGer B-2844/2020 vom 18.3.2022 E.3.5. 
125  S. insoweit auch BVGer B-2844/2020 vom 18.3.2022 E. 3.5. 
126  EuGH, R. C-729/17 (Kommission/Griechenland), ECLI:EU:C:2019:534: Der EuGH hielt hier 

fest, dass in dem Fall, in dem die Feststellung der Gleichwertigkeit �± wie in Griechenland �± 
davon abhŠngig gemacht werde, dass der Antragsteller mindestens drei Teilnahmen an Media-
tionsverfahren als Mediator, Hilfsmediator oder Berater einer Partei als Erfahrung vorweisen 
kann, und die zustŠndige Stelle nach ihrem Ermessen dem Antragsteller eine ergŠnzende PrŸ-
fung vorschreiben kšnne, den erwŠhnten Anforderungen der RL 2005/36 nicht Rechnung ge-
tragen werde. S. insoweit auch EuGH, Rs. C-118/09 (Koller), ECLI:EU:C:2010:805, wo der 
EuGH feststellte, ein Inhaber eines Ausbildungsnachweises im Sinn der RL 2005/36 (bzw. der 
VorgŠngerrichtlinie) habe ein Recht auf Zugang zur EignungsprŸfung bzw. zu Ausgleichsmas-
snahmen: Denn durch diese solle gerade sichergestellt werden, dass der Betreffende zur Aus-
Ÿbung des Berufs geeignet ist, so dass der Antragsteller der Zugang nicht deshalb verweigert 
werden kann, weil bestimmte besondere Anforderungen des nationalen Rechts nicht erfŸllt 
sind.  
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II.  Zu den primŠrrechtlichen Vorgaben bzw. den Diskriminie-
rungsverboten des FZA  

34. Wie bereits erwŠhnt,127 kommen im Rahmen des FreizŸgigkeitsabkommens 
(FZA) zwischen der Schweiz und der EuropŠischen Union im Bereich der Diplomaner-
kennung im Ergebnis auch im Falle der NichteinschlŠgigkeit der RL 2005/36 darŸber 
hinaus parallele Vorgaben wie im Unionsrecht zum Zuge:  
�x Die einschlŠgigen Bestimmungen des Anhangs I FZA (Art. 9 in Bezug auf Arbeit-

nehmer, Art. 15 in Bezug auf niederlassungswillige natŸrliche Personen128 sowie 
Art. 17 in Bezug auf Dienstleistungserbringer) und Art. 2 FZA  verankern ein Ver-
bot der Diskriminierung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit,129 welches im 
vorliegenden Zusammenhang relevant ist, da das Erfordernis einer bestimmten in-
lŠndischen Qualifikation regelmŠssig eine materielle Diskriminierung aus GrŸnden 
der Staatsangehšrigkeit darstellt.130 Angesichts dieser †bernahme der Regelungen 
Ÿber die Diplomanerkennung in das FZA ist somit davon auszugehen, dass die 
oben131 skizzierten GrundsŠtze entsprechend auch im Rahmen des FZA zum Zuge 
kommen,132 und Staatsangehšrige der Vertragsparteien kšnnen sich direkt auf das 
FZA berufen, um ihre beruflichen Qualifikationen im Hinblick auf eine Erwerbs-
tŠtigkeit anerkennen zu lassen.133 

�x Soweit eine bestimmte Frage der Anerkennung von Diplomen, Ausbildungen oder 
auch Berufserfahrungen nicht von der RL 2005/36 erfasst ist, sind in der Union die 
Grundfreiheiten  und im Rahmen des FreizŸgigkeitsabkommen die erwŠhnten 
(parallel auszulegenden) Diskriminierungsverbote einschlŠgig: Da die RL 
2005/36 nur (aber immerhin) regelt, unter welchen Voraussetzungen jedenfalls eine 
Anerkennungspflicht besteht und ihr keine abschliessenden Aussagen Ÿber die 

 
 
127  S.o. Rn. 20 ff. 
128  Im Gegensatz zum EU-Recht kšnnen sich nur natŸrliche Personen auf die Niederlassungsfrei-

heit des FZA berufen, vgl. EuGH, Rs. C-351/08 (Grimme), ECLI:EU:C:2009:697; EuGH, Rs. 
C-541/08 (Fokus Invest), ECLI:EU:C:2010:74. 

129  Es ist hingegen streitig und durch die Rechtsprechung noch nicht abschliessend geklŠrt (s. aber 
EuGH, Rs. C-581/17 (WŠchtler), ECLI:EU:C:2019:138, der offenbar davon ausgeht, dass das 
FZA auch ein BeschrŠnkungsverbot verankert), ob und inwieweit dem FZA auch BeschrŠn-
kungsverbote der erfassten Freiheiten zu entnehmen sind. Vgl. zum Problemkreis, m.w.N., E-
piney, Jahrbuch fŸr Migrationsrecht 2011/2012, 81 (90 ff.); GŸnthardt, Jusletter vom 14. Juni 
2021, Rn. 25 ff.  

130  Vgl. aus der Rechtsprechung z.B. EuGH, Rs. C-298/14 (Brouillard), ECLI:EU:C:2015:652. 
Aus der Literatur z.B. Gammenthaler, Diplomanerkennung, 54 ff.; GŸnthard, Switzerland and 
the European Union, 167. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass der EuGH hŠufig nicht zwi-
schen materiellen Diskriminierungen und BeschrŠnkungen unterscheidet bzw. bei Konstellati-
onen, welche eine materielle Diskriminierung darstellen (kšnnten), von BeschrŠnkungen 
spricht, was vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass sich diese Unterscheidung im Unionsrecht 
erŸbrigt. S. insoweit auch schon oben Rn. 20 ff. 

131  Rn. 20 ff.  
132  Zur ParallelitŠt (abgesehen von noch nicht erfolgten Anpassungen des Anhangs III FZA im 

Zuge von Revisionen der RL 2005/36 auf EU-Ebene) des Rechts der Diplomanerkennung im 
EU-Recht und im FZA ausfŸhrlich Epiney, Jusletter vom 15.3.2021, Rn. 13 ff.; s. auch 
GŸnthardt, Switzerland and the EU, 151 ff.; Oesch, Schweiz �± EU, 104 ff. 

133  BGE 136 II 470 E. 4.1; BGE 133 V 33 E. 9.4. 
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Mšglichkeiten der Nichtanerkennung entnommen werden, kšnnen, sind mitglied-
staatliche Anforderungen an fŸr den Zugang zu einem reglementierten Beruf not-
wendige Qualifikationen am Massstab der Grundfreiheiten zu messen, soweit die 
Voraussetzungen eines der Anerkennungssysteme der RL 2005/36 nicht greifen; 
diese GrundsŠtze kommen auch im Rahmen des FreizŸgigkeitsabkommens zur An-
wendung.134 

35. Im vorliegenden Zusammenhang ist von Bedeutung, dass fŸr den Fall, dass ein Ver-
gleich der zur Debatte stehenden TŠtigkeiten zum Ergebnis fŸhrt, dass es im Herkunfts-
staat und im Aufnahmestaat nicht um denselben Beruf im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 
2005/36 geht, so dass die RL 2005/36 nicht anwendbar ist, danach zu fragen ist, welche 
(weiteren) Vorgaben sich aus dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung  ergeben bzw. 
ob und unter welchen Voraussetzungen eine bestimmte nationale Massnahme �± wobei es 
im vorliegenden Zusammenhang um die Ablehnung bereits des Eintretens auf die PrŸ-
fung der BerŸcksichtigung von im Ausland erworbenen BefŠhigungs- oder Ausbildungs-
nachweisen geht �± mit den sich aus dem Diskriminierungsverbot ergebenden Anforde-
rungen vereinbar ist.  

36. Soweit fŸr die AusŸbung eines bestimmten Berufs oder den Zugang zu bestimmten 
TŠtigkeiten ein Diplom, ein FŠhigkeitsausweis oder eine Berufspraxis verlangt wird, so 
liegt hierin regelmŠssig ein Eingriff in eine der Personenverkehrsfreiheiten vor: Denn 
solche Regelungen implizieren, dass insbesondere UnionsbŸrger aus anderen Mitglied-
staaten durch derartige Anforderungen von der AusŸbung ihrer FreizŸgigkeitsrechte ab-
gehalten werden kšnnen, da die entsprechenden Regelungen in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten regelmŠssig unterschiedlich ausgestaltet sind. Weiter sind solche Anforde-
rungen in aller Regel materiell diskriminierend , dies jedenfalls soweit es um inlŠndi-
sche Diplome geht.135 Im VerhŠltnis zur Schweiz sind somit die erwŠhnten Diskriminie-
rungsverbote des FreizŸgigkeitsabkommens einschlŠgig.136 

37. Vor diesem Hintergrund wird regelmŠssig entscheidend sein, ob die in Frage Mas-
snahme gerechtfertigt werden kann, wobei in unserem Zusammenhang in erster Linie 
die VerhŠltnismŠssigkeit zur Debatte steht. Denn das Erfordernis selbst eines Diploms 
fŸr bestimmte TŠtigkeiten kann grundsŠtzlich durch zwingende Erfordernisse des Allge-
meinwohls �± so z.B. Gesundheits- oder Konsumentenschutz �± gerechtfertigt werden.  

Zu beachten ist denn auch, dass �± soweit die entsprechende Frage nicht durch SekundŠrrecht geregelt 
ist �± es grundsŠtzlich den Mitgliedstaaten obliegt festzulegen, welche Schutzanliegen sie im Rahmen 

 
 
134  S. ausfŸhrlich hierzu Epiney, AJP 2021, 849 ff. S. auch schon oben Rn. 21. 
135  S. insoweit schon oben Rn. 20 ff. 
136  Vgl. soeben Rn. 34 f. sowie Rn. 20 ff.  
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der zwingenden GrŸnde des Allgemeininteresses verfolgen wollen und welches Schutzniveau sie an-
legen wollen.137 Insoweit steht es in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, die Kenntnisse und FŠhigkei-
ten, die fŸr die AusŸbung eines Berufes notwendig sind, zu definieren und entsprechende Diplome 
oder FŠhigkeitsausweise zu verlangen.138 

So hielt der EuGH in der Rs. C-61/89 (Bouchoucha)139 �± in der die Anerkennung von Diplomen, die 
ein InlŠnder im EU-Ausland erworben hatte und in seinem Heimatstaat anerkennen lassen wollte, zur 
Debatte stand140 �± fest, dass der nationale Gesetzgeber durchaus das Praktizieren der Osteopathie Per-
sonen mit einem Arztdiplom vorbehalten dŸrfe, dies zum Schutze der Gesundheit.  

38. Der EuGH hatte sich in seiner Rechtsprechung verschiedentlich mit den sich aus 
dem PrimŠrrecht ergebenden Anforderungen an die Anerkennung von BefŠhigungs- und 
Ausbildungsnachweisen zu beschŠftigen.141 Mit Bezug zur vorliegend im Zentrum ste-
henden Fragestellung �± die Vereinbarkeit des Nichteintretens einer nationalen Behšrde 
auf ein Anerkennungsgesuch mit der BegrŸndung, das Berufsbild, fŸr welches die Aus-
bildung im Herkunftsstaat absolviert wurde, sei ein všllig anderes als dasjenige im Auf-
nahmestaat bzw. die entsprechenden TŠtigkeiten seien všllig unterschiedlich, mit dem 
Diskriminierungsverbot bzw. den Grundfreiheiten �± ist in erster Linie auf zwei Grunds-
Štze hinzuweisen:  
�x Die im Herkunftsstaat erworbenen Diplome, Ausbildungszeugnisse oder sonstige 

BefŠhigungsnachweise sind einer materiellen Gleichwertigkeits- oder €quiva-
lenzprŸfung zu unterziehen. Demnach mŸssen die Mitgliedstaaten prŸfen, ob die 
vom Antragsteller vorgelegten Diplome bzw. Nachweise den fŸr die Zulassung zur 
TŠtigkeit geforderten innerstaatlichen Vorschriften bzw. geforderten Nachweisen 
entsprechen.142 Ist dies nur teilweise der Fall, so ist vorzusehen, dass der Antrag-
steller den Nachweis der fehlenden Kenntnisse und FŠhigkeiten erbringen kann; 

 
 
137  Vgl. nur EuGH, Rs. 71/76 (Thieffry), ECLI:EU:C:1977:65, Rn. 16; EuGH, Rs. C-340/89 

(Vlassopoulou), ECLI:EU:C:1991:193, Rn. 14. 
138  Vgl. EuGH, Rs. 222/86 (Heylens), ECLI:EU:C:1987:442, Rn. 10; EuGH, Rs. C-340/89 

(Vlassopoulou), ECLI:EU:C:1991:193, Rn. 9. Die Festlegung des Schutzziels (wobei aber 
keine wirtschaftlichen GrŸnde verfolgt werden dŸrfen, s. schon oben Rn. 24) und des Schutz-
niveaus liegen somit im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten, vgl. EuGH, Rs. C-262/02 
(Kommission/Frankreich), ECLI:EU:C:2004:431, Rn. 31 ff.; EuGH, Rs. C-55/99 (Kommis-
sion/Frankreich), ECLI:EU:C:2000:693. Die VerhŠltnismŠssigkeitsprŸfung ist daher immer in 
AbhŠngigkeit von dem durch die Mitgliedstaaten definierten Schutzziel vorzunehmen. 

139  EuGH, Rs. C-61/89 (Bouchoucha), ECLI:EU:C:1990:443, Rn. 11, 13. 
140  Eine Konstellation, in der sich ein InlŠnder gegenŸber seinem Heimatstaat auf die Grundfrei-

heiten berufen kšnne, s. insoweit schon EuGH, Rs. 115/78 (Knoors), ECLI:EU:C:1979:31, Rn. 
24. 

141  S. schon die ausfŸhrliche Zusammenstellung mit Zusammenfassungen der tragenden ErwŠgun-
gen der zentralen Urteile bei Epiney/Matter, Tragweite des FreizŸgigkeitsabkommens Schweiz-
EU, Rn. 26 ff., worauf die nachfolgenden AusfŸhrungen teilweise zurŸckgreifen. 

142  S. schon EuGH, Rs. 71/76 (Thieffry), ECLI:EU:C:1977:65; s. sodann EuGH, Rs. C-104/91 
(Aguirre Borrell), ECLI:EU:C:1992:202, Rn. 14; EuGH, Rs. C-313/01 (Morgenbesser), 
ECLI:EU:C:2003:612; EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
ECLI:EU:C:2015:827. 
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dabei sind insbesondere im Rahmen eines Studiengangs oder praktischer Erfahrun-
gen erworbene FŠhigkeiten zu berŸcksichtigen.143 Kann der Antragsteller diese 
Qualifikationen nicht nachweisen, so kann der Aufnahmestaat den Nachweis von 
Berufserfahrung144 oder / und eine spezifische (ErgŠnzungs-)PrŸfung145 oder / und 
einen Anpassungslehrgang verlangen.146 Man wird aus dieser (stŠndigen) Recht-
sprechung ableiten kšnnen, dass ein Nichteintreten auf ein Gesuch um Anerken-
nung und damit die Verweigerung der Mšglichkeit, die fehlenden Qualifikationen 
und FŠhigkeiten nachzuweisen oder zu erlangen (Ÿber eine PrŸfung oder einen 
Lehrgang), nicht mit den Anforderungen der Grundfreiheiten in Einklang steht, dies 
soweit die im Herkunftsstaat erworbenen Diplome einen nicht všllig zu vernach-
lŠssigenden Teil der im Aufnahmestaat verlangten Qualifikationen abdecken und 
an einer anerkannten Institution ausgestellt wurden.  

In der Rs. C-577/20147 hatte sich der EuGH unter anderem mit der Frage zu beschŠftigen, unter 
welchen Voraussetzungen ein von einem anderen Mitgliedstaat bzw. einer akkreditierten Ausbil-
dungsinstitution ausgestelltes Diplom auch ÇglaubwŸrdigÈ ist. Der Gerichtshof betonte, ein von der 
Behšrde eines anderen Mitgliedstaats ausgestelltes Diplom sei grundsŠtzlich als ÇrichtigÈ anzuse-
hen, so dass davon auszugehen sei, dass die in diesem ausgewiesenen FŠhigkeiten auch grundsŠtz-
lich erworben wurden. Nur bei ernsthaften Zweifeln aufgrund eines BŸndels Ÿbereinstimmender 
Indizien, welche darauf schliessen lassen kšnnten, dass der Inhaber eines Diploms nicht Ÿber die 
darin ausgewiesenen Kenntnisse und Qualifikationen verfŸge, dŸrfe die ausstellende Behšrde um 
†berprŸfung der RechtmŠssigkeit der Ausstellung des Diploms ersucht werden, wobei diese das 
Diplom ggf. zurŸckzuziehen habe. Falls die ausstellende Behšrde das Diplom nicht zurŸckziehe, 
dŸrfe die Behšrde des Aufnahmemitgliedstaats die RechtmŠssigkeit seiner Ausstellung nur aus-
nahmsweise in Frage stellen, wenn die UmstŠnde des konkreten Falls es offensichtlich erkennen 
liessen, dass das betreffende Diplom nicht ÇrichtigÈ sei. Die fehlende Richtigkeit eines Diploms sei 
insbesondere dann offenkundig, wenn sich der tatsŠchliche Inhalt der Ausbildung offenkundig er-
heblich vom Inhalt der Ausbildung, wie er sich aus dem betreffenden Diplom ergibt, unterscheide. 
Damit gilt der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung auch im Bereich der Diplome, jedoch wohl 
nur, soweit es sich um durch mitgliedstaatliche Behšrden ausgestellte oder anerkannte Diplome 
handelt. Bei rein privat durchgefŸhrten Ausbildungen ohne jegliche staatliche Kontrolle, Aufsicht 
oder Anerkennung greift die Vermutungswirkung somit nicht, denn hier kann das gegenseitige Ver-
trauen zwischen den Behšrden der Mitgliedstaaten nicht zur Anwendung. Dies Šndert freilich nichts 
daran, dass solche Ausbildungen wohl im Einzelfall geprŸft werden mŸssen. 

�x Ergibt die VergleichsprŸfung nur eine teilweise Gleichwertigkeit, kann die Aner-
kennung auch nur partiell erfolgen, wobei dem Antragsteller erlaubt wird, seine 
TŠtigkeit nur in einem bestimmten Zweig des im Aufnahmestaat regulierten Beru-
fes auszuŸben. Die partielle Anerkennung darf dann nicht verweigert werden, 
wenn der Antragsteller eine bloss partielle Zulassung beantragt hat, die entspre-
chende BerufstŠtigkeit sich objektiv von anderen, im Aufnahmemitgliedstaat unter 

 
 
143  Sog. Kompensationsmechanismus; stŠndige Rechtsprechung seit EuGH, Rs. C-340/89 

(Vlassopouou), ECLI:EU:C:1991:193, Rn. 19 ff.; EuGH, Rs. C-234/97 (Bobadilla), 
ECLI:EU:C:1999:367, Rn. 33. 

144  EuGH, Rs. C-340/89 (Vlassopouou), ECLI:EU:C:1991:193, Rn. 20 f. 
145  EuGH, Rs. C-104/91 (Aguirre Borrell), ECLI:EU:C:1992:202, Rn. 14. 
146  Die Wahl liegt dabei beim Mitgliedstaat, anders als im Rahmen der RL 2005/36, nach welcher 

grundsŠtzlich der Antragsteller wŠhlen darf. †ber die genauen Voraussetzungen fŸr zulŠssige 
weitere Nachweise, sowie den Inhalt der zusŠtzlichen Berufserfahrung und der ErgŠnzungsprŸ-
fung sind der Rechtsprechung keine konkreten Anhaltpunkte zu entnehmen. Allerdings sind 
auch hier jedenfalls die Erfordernisse der VerhŠltnismŠssigkeit zu berŸcksichtigen.  

147  EuGH, Rs. C-577/20 (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), ECLI:EU:C:2022:467.  
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den reglementierten Beruf fallenden TŠtigkeiten trennen lŠsst und die Unterschiede 
zwischen den TŠtigkeitsbereichen so erheblich sind, dass die Anwendung von 
Kompensationsmassnahmen dem Durchlaufen einer vollstŠndigen Ausbildung 
gleichkommen wŸrde, es sei denn, die Verweigerung des partiellen Zugangs ist 
durch zwingende GrŸnde des Allgemeinwohls gerechtfertigt und verhŠltnismŠs-
sig.148  

Diese sich somit bereits aus dem PrimŠrrecht ergebenden GrundsŠtze149 sind in der EU inzwischen 
in Art. 4f RL 2005/36 verankert, eine Bestimmung, welche durch die RL 2013/55150 in die RL 
2005/36 eingefŸhrt wurde, jedoch im VerhŠltnis zur Schweiz wegen der (noch) nicht erfolgten An-
passung des Anhangs III FZA derzeit keine GŸltigkeit hat.151 Da diese Bestimmung aber letztlich 
den sich schon aus dem PrimŠrrecht ergebenden Grundsatz verankert, ist er auch im VerhŠltnis zur 
Schweiz massgebend, dies letztlich in Anwendung der im FreizŸgigkeitsabkommen verankerten 
Diskriminierungsverbote.  

Von besonderer Bedeutung in unserem Zusammen ist die Rs. C-575/11 (Nasiopoulos)152: Hier stand 
der partielle Zugang zum (reglementierten) Beruf des Physiotherapeuten in Griechenland fŸr eine 
aus einem anderen Mitgliedstaat kommende Person, die dort einen BefŠhigungsausweis als Masseur 
und medizinischer Bademeister erworben hatte und aufgrund dessen bestimmte, zum Beruf des Phy-
siotherapeuten gehšrende TŠtigkeiten auszuŸben berechtigt war, zur Debatte. Der Gerichtshof er-
achtete die Verweigerung eines partiellen Zugangs zum Beruf des Physiotherapeuten als BeschrŠn-
kung der Niederlassungsfreiheit. Diese kšnne aber grundsŠtzlich aus GrŸnden des Gesundheits- und 
des Verbraucherschutzes gerechtfertigt werden.153 Auch Gesundheitsberufe seien �± trotz der Sensi-
bilitŠt des Sektors �± grundsŠtzlich dem unionsrechtlichen System der Diplomanerkennung unter-
worfen. Sofern es sich somit um Berufe handelt, die im Herkunftsmitgliedstaat und im Aufnah-
memitgliedstaat so Šhnlich sind, dass sie als ÇvergleichbarÈ im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 
angesehen werden kšnnen, kšnnten die LŸcken durch die in Art. 14 Abs. 1 RL 2005/36 vorgesehe-
nen Ausgleichsmassnahmen geschlossen werden. Diesfalls sei keine Verletzung des Art. 49 AEUV 
anzunehmen. Dies gelte auch dann, wenn die Massnahme aus anderen GrŸnden nicht erforderlich 
erscheint. Falls die Unterschiede zwischen beiden TŠtigkeitsbereichen jedoch so gross sind, dass der 
Antragsteller in Wirklichkeit eine vollstŠndige Ausbildung absolvieren mŸsste, um die TŠtigkeiten, 
fŸr die er qualifiziert ist, in einem anderen Mitgliedstaat ausŸben zu kšnnen, sei die RL 2005/36 
nicht anwendbar. Diesfalls verlange Art. 49 AEUV dann einen partiellen Zugang, falls die TŠtigkeit, 
die der Antragsteller im Aufnahmemitgliedstaat ausŸben mšchte, objektiv von der Gesamtheit der 
TŠtigkeiten getrennt werden kann, die der Beruf im Aufnahmemitgliedstaat umfasst. Der Umstand, 
dass eine solche separate AusŸbung im Herkunftsmitgliedstaat mšglich ist, stelle dafŸr ein Indiz dar. 
Daraus dŸrfte zu folgern sein, dass grundsŠtzlich ein solcher partieller Zugang zu gewŠhren ist. 

39. Damit kann im Ergebnis festgehalten werden, dass jedenfalls in einer Konstella-
tion, in welcher im Herkunftsstaat durch bestimmte Ausbildungen gewisse FŠhigkeiten 
mit Blick auf TŠtigkeiten, welche auch zum Berufsbild des reglementierten Berufs im 
Aufnahmestaat gehšren, auf ein Anerkennungsgesuch einzutreten und eine materielle 
GleichwertigkeitsprŸfung vorzunehmen ist. Dieser Grundsatz gilt auch und gerade dann, 

 
 
148  EuGH, Rs. C-330/03 (Colegio de Ingenieros), ECLI:EU:C:2006:45, Rn. 39.  
149  So auch GŸnthardt/Tobler, Jusletter vom 3. April 2023, Rn. 3. 
150  ABl. 2013 L 354, 132. 
151  Hierzu bereits oben Rn. 3, 12.  
152  EuGH, Rs. C-575/11 (Nasiopoulos), ECLI:EU:C:2013:430.  
153  Soweit der Verbraucherschutz betroffen sei, sei die Massnahme jedoch nicht erforderlich. Zwar 

sei es denkbar, dass EmpfŠnger von Dienstleistungen Ÿber den Umfang der mit dem Beruf des 
Physiotherapeuten verbundenen Qualifikationen in die Irre gefŸhrt werden kšnnten. Es seien 
jedoch mildere Massnahmen denkbar, wie etwa die Verpflichtung, die ursprŸngliche Berufsbe-
zeichnung zu benutzen. 
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wenn es sich bei den Berufen im Herkunfts- und Aufnahmestaat nicht um denselben Be-
ruf im Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 handelt. Werden im Aufnahmestaat zusŠtzliche 
Qualifikationen verlangt, so ist grundsŠtzlich vorzusehen, dass der Antragsteller den 
Nachweis der fehlenden Kenntnisse und FŠhigkeiten erbringen kann. Soweit dies aber 
bedingte, dass letztlich die vollstŠndige Ausbildung absolvieren werden mŸsste, ist unter 
den genannten Voraussetzungen ein partieller Zugang zu gewŠhren, was auch impliziert, 
dass diese Frage jedenfalls zu prŸfen ist.  
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40. Die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kšnnen folgender-
massen zusammengefasst werden: 
�x Bestimmungen des FreizŸgigkeitsabkommens, die an unionsrechtliche Garan-

tien anknŸpfen, sei dies nun wšrtlich oder (nur) sinngemŠss, sind grundsŠtzlich in 
Anlehnung an die unionsrechtliche Bedeutung auszulegen. Eine solche Paralle-
litŠt der Rechtslage besteht im Bereich der Anerkennung der Diplome, sowohl so-
weit das PrimŠrrecht bzw. die unionsrechtlichen Grundfreiheiten und die Diskrimi-
nierungsverbote des FZA als auch soweit das SekundŠrrecht (RL 2005/36) betrof-
fen ist. 

�x Die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen oder sonstigen BefŠhigungsnach-
weisen wird in Art. 9 FZA  geregelt. Dabei verweist diese Bestimmung auf Anhang 
III FZA , welcher die SekundŠrrechtsakte auffŸhrt sind, die im VerhŠltnis Schweiz-
EU anwendbar sind, so insbesondere die sog. Diplomanerkennungsrichtlinie (RL 
2005/36). Die Anerkennung nach der RL 2005/36, die nur in Bezug auf im Aufnah-
mestaat reglementierte Berufe zum Zuge kommt, ist beim sog. allgemeinen System 
an verschiedene Voraussetzungen geknŸpft; insbesondere sind nur staatliche oder 
staatlich anerkannte Ausbildungsnachweise anzuerkennen. Den Mitgliedstaaten 
steht es auch bei anzuerkennenden Ausbildungsnachweisen offen, auf der Grund-
lage einer PrŸfung der Gleichwertigkeit im Falle wesentlicher Unterschiede sog. 
Ausgleichsmassnahmen anzuordnen.  

�x Soweit eine bestimmte Frage der Anerkennung von Diplomen, Ausbildungen oder 
auch Berufserfahrungen nicht vom SekundŠrrecht erfasst ist, sind in der Union die 
Grundfreiheiten , die insbesondere auch materielle Diskriminierungen aus GrŸn-
den der Staatsangehšrigkeit verbieten, einschlŠgig, wobei eine Rechtfertigung 
mšglich ist, soweit den Anforderungen der VerhŠltnismŠssigkeit Rechnung getra-
gen wird. Das FreizŸgigkeitsabkommen verankert ebenfalls ein Verbot der Dis-
kriminierung aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit (Art. 2 FZA ), und Art. 9 
Anhang I FZA (in Bezug auf Arbeitnehmer), Art. 15 Anhang I FZA (in Bezug auf 
niederlassungswillige natŸrliche Personen) sowie Art. 17 (in Bezug auf Dienstleis-
tungserbringer) greifen dieses Verbot auf.  

�x Soweit der Zugang zu einem bestimmten Beruf von der Absolvierung einer im In-
land zu durchlaufenden Ausbildung oder von einem bestimmten inlŠndischen Dip-
lom abhŠngig gemacht wird, liegt in aller Regel eine materielle Diskriminierung  
aus GrŸnden der Staatsangehšrigkeit vor. Diese kann u.a. aus zwingenden GrŸnden 
des Allgemeinwohls (z.B. Sicherstellung eines gewissen Ausbildungsniveaus im 
Hinblick auf eine qualitativ hochstehende Behandlung durch Gesundheitspersonal) 
gerechtfertigt werden. Allerdings muss die Massnahme den Anforderungen der 
VerhŠltnismŠssigkeit genŸgen.  

�x Nach Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 findet die RL 2005/36 nur Anwendung, wenn die 
zur Debatte stehenden TŠtigkeitsbereiche der Berufe im Herkunfts- und Aufnah-
mestaat vergleichbar im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 sind, so dass auch nur 
bei Vorliegen dieser Voraussetzung auf ein Anerkennungsgesuch nach der RL 
2005/36 eingetreten werden muss. Allerdings dŸrfte die Vergleichbarkeit nur dann 
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zu verneinen sein, wenn die Unterschiede zwischen den in Frage stehenden TŠtig-
keitsbereichen so gross sind, dass der Antragsteller in Wirklichkeit eine vollstŠn-
dige Ausbildung absolvieren mŸsste, um die TŠtigkeiten, fŸr die er qualifiziert ist, 
in einem anderen Mitgliedstaat ausŸben zu kšnnen. 

�x Sollte die RL 2005/36 nicht zur Anwendung kommen, sind die Vorgaben des Pri-
mŠrrechts bzw. der Diskriminierungsverbote des FZA zu beachten. Diese impli-
zieren, dass jedenfalls in einer Konstellation, in welcher im Herkunftsstaat durch 
bestimmte Ausbildungen gewisse FŠhigkeiten mit Blick auf TŠtigkeiten, welche 
auch zum Berufsbild des reglementierten Berufs im Aufnahmestaat gehšren, auf 
ein Anerkennungsgesuch einzutreten und eine materielle GleichwertigkeitsprŸ-
fung vorzunehmen ist. Dieser Grundsatz gilt auch und gerade dann, wenn es sich 
bei den Berufen im Herkunfts- und Aufnahmestaat nicht um denselben Beruf im 
Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 handelt. Werden im Aufnahmestaat zusŠtzliche 
Qualifikationen verlangt, so ist grundsŠtzlich vorzusehen, dass der Antragsteller 
den Nachweis der fehlenden Kenntnisse und FŠhigkeiten erbringen kann. Soweit 
dies aber bedingte, dass letztlich die vollstŠndige Ausbildung absolvieren werden 
mŸsste, ist unter den bestimmten Voraussetzungen (objektive Mšglichkeit der 
Trennung der entsprechenden BerufstŠtigkeit von anderen, im Aufnahmemitglied-
staat unter den reglementierten Beruf fallenden TŠtigkeiten, so erhebliche Unter-
schiede zwischen den TŠtigkeitsbereichen, dass die Anwendung von Kompensati-
onsmassnahmen dem Durchlaufen einer vollstŠndigen Ausbildung gleichkommen 
wŸrde sowie fehlende Rechtfertigungsmšglichkeit) ein partieller Zugang zu gewŠh-
ren, was auch impliziert, dass diese Frage jedenfalls zu prŸfen ist. 

41. Die AusfŸhrungen konnten somit verdeutlichen, dass ein ÇpauschalesÈ Nichtein-
treten auf ein Gesuch zur Anerkennung von Diplomen bzw. BefŠhigungs- oder Ausbil-
dungsnachweisen grundsŠtzlich jedenfalls dann unzulŠssig ist, wenn sich Teilbereiche 
der TŠtigkeiten im Herkunfts- und im Aufnahmestaat Ÿberschneiden. Sollte nicht schon 
derselbe Beruf im Sinn des Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 vorliegen (diesfalls ist das Gesuch 
auf der Grundlage der RL 2005/36 zu prŸfen), ist jedenfalls aufgrund der Grundfreihei-
ten bzw. der Diskriminierungsverbote des FreizŸgigkeitsabkommens ein Eintreten 
und eine materielle GleichwertigkeitsprŸfung geboten. Ggf. ist ein partieller Zugang in 
Betracht zu ziehen, soweit die TŠtigkeiten abtrennbar sind bzw. entsprechend organisiert 
werden kšnnen.  

Ein solcher partieller Zugang kšnnte auch die ModalitŠten der BerufsausŸbung erfassen, was im Be-
reich medizinischer oder para-medizinischer Leistungen z.B. eine Pflicht von aus dem Ausland stam-
mendem nicht Šrztlichem Personal (wie Physiotherapeuten oder Osteopathen), nur auf Šrztliches Attest 
oder aufgrund einer Šrztlichen Diagnose tŠtig zu werden, umfassen kšnnte, falls im Aufnahmestaat 
solche Personen aufgrund umfassenderer Ausbildungen auch eigentliche Diagnosen stellen kšnnen. 
Kombiniert werden kšnnte dies mit einer Pflicht, diese Besonderheiten auch in der Bezeichnung des 
Berufs zum Ausdruck zu bringen.  
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AJP  Aktuelle Juristische Praxis 

Art. Artikel 

BGE Bundesgericht, amtliche Sammlung  

BGer Bundesgericht  
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E. ErwŠgung 

ECLI  European Case Law Identifier 

ECTS European Credit Transfer System 

EU EuropŠische Union 
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m.a.W. mit anderen Worten 
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lit. litera 

RL Richtlinie 
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